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GUTACHTEN 
über den Verkehrsweŕ (MarõeŖ) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für das mit einem Einfamilienhaus mit Doppelgarage bebaute Grundstück (TG 1) und Verkehrsfläche (TG II) in 55425 Waldalgesheim, Untere Amalienhöhe 6 
Der VerkehrsweÊ des Grundstücks (TG 1) - (Az.-AG: 43 K 1/24} - ohne Berücksichtigung der Belastungen im Grundbuch, Abt. II -

Grundbuch Waldalgesheim 
Gemarkung Waldalgesheim 

BlaЪ 3535 
Flur 8 

wurde zum Stichtag 28.01.2025 geschätzt mit 

lfd. Nr. 3 
Flurstück 105/2 

495.000,00 €. 
Der Verkehrsweϑ des Grundstücks (TG II) - (Az.-AG: 42 K 5/24} - ohne Berücksichtigung der Belastungen im Grundbuch, Abt. II -

Grundbuch Waldalgesheim 
Gemarkung Waldalgesheim 

BlaЫ 3535 
Flur 8 

wurde zum Stichtag 28.01.2025 geschätzt mit 

lfd. Nr. 2 
Flurstück 105/1 

240,00 €. 
Auf den v. g. Teilgrundstücken (TG I und TG II) lasten im Grundbuch nachfolgende Rechte/ Belastungen: ' , 

Nachrichtlich und in VerkehÑweÒermiîlung nicht berücksichtigt gemäß Grundbuch. Abt II als WeÓbeeinflussung: 
- lfd.-Nr. 1 - Der jeweilige Eigentümer nebenstehender Grundstücke ... Zwecke der Wasse±e­orgung... gesamt 500,00 € 
- lfd.-Nr. 2 - Der jeweilige Eigentümer nebenstehender Grundstücke ... Grundstück Wasser auounehmen gesamt 500,00 € 
- lfd.-Nr. 3 - Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Rohrleitungsrecht)... gesamt 500,00 € 
- lfd.-Nr. 9 - Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungs- und Mitbenu»ungsrecht)... gesamt 217.000,00 € 
- lfd.-Nr. 10 - Rückaumassungsvormerkung... .. gesamt 500,00 € 

Die Flurstücke, Verkehrsfläche (Flurst. 105/1) mit der Größe von 5 m2 und die Wohnbaufläche (Flurst. 
105/2) mit 1.084 m2, bilden eine wi�schaĳliche Einheit. 

Ausfeŗigung Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10
Die Gutachten 1 -10 bestehen jeweils aus insgesamt 75 Seiten inkl. Fotos. Eine AusfeŘigung ist für meine Unterlagen. 
Dieses Dokument enthält 86.689 Zeichen + Kop©eilen + Zeichen aus Anlagen inkl. Grafiken = gesamt 166.662 Zeichen 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt AÁ des Bewe¸ungsobjekts: 
Objektadresse: 
Grundbuch- und Katasterangaben: 

InkraQtreten der lmmoWesV 21 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Dop­
pelgarage (TG 1) und Verkehrsfläche (TG II) Untere Amalienhöhe 6 55425 Waldalgesheim 
TG 1 {Az.-AG: 43 K 1/24) Grundbuch von Waldalgesheim, Blatt 3535, lfd. Nr. 3 Gemarkung Waldalgesheim, Flur 8, Flurstück 105/2, zu bewertende Fläche 1.084 m2 

TG II (Az.-AG: 42 K 5/24) Grundbuch von Waldalgesheim, Blatt 3535, lfd. Nr. 2; Gemarkung Waldalgesheim, Flur 8, Flurstück 105/1, zu bewertende Fläche 5 m2
; 

Seit dem 01.01.2022 ist die neue lmmoWeÝV 21 in Kraɴ getreten. Alle Gutachten, die ab diesem Datum erstellt werden, müssen die Vorgaben dieser neuen Verord­nung zwingend erfüllen. Dies gilt auch bei zurückliegenden Stichtagen. Aus Gründen der Modellkonformität kann übergangsweise eine modifizierte Anwendung eÊorderlich sein. Diesem Grundsatz der Modellkonformität wird durch Anwendung derjenigen Modelle Rech­nung getragen, mit denen die benötigten Marktdaten abgeleitet wurden. Dies betrifŔ u.a. die Ermitt­lung der Gesamtnutzungsdauer, des Regionalfa�ors und der Bewi¸schaɴungskosten und somit die Ableitung des Sachwertfaktors und LiegenschaŔszinssatzes. Sobald die jeweiligen Gutachterausschüsse die erforderlichen Marktdaten im Modell der neuen lm­moWertV 21 abgeleitet und im jeweiligen Marktbericht veröɰentlicht haben, findet die neue Verord­nung uneingeschränkt Anwendung. 
1.2 Angaben zum AuQrag und zur AuQragsabwicklung Grund der Gutachtenerstellung: Werterm ittlungsstichtag: Tag der Ortsbesichtigung: Umfang der Besichtigung etc.: 
Teilnehmer am OÞstermin: 

Zwangsversteigerung 28.01.2025 28.01.2025 - Außenbesichtigung Das Objekt wurde durch den Sachverständigen von außen besichtigt. Eine Innenbesichtigung wurde nicht ermöglicht. der Sachverständige Herr Karl J. Bach 
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herangezogene Unterlagen, Erkundi­gungen, I nformationen: 

Gutachtenerstellung unter Mitwirkung von 

Bemerkungen: 

Außenbesichtigung: 

Vom Sachverständigen wurden folgende AuskünĂe und Unterlagen bescha؃: • Flurka�enauszug im Maßstab 1 : 1 .000 vom 30. 1 0.2024 • unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 29. 1 0.2024 • Bauakte (Flächenberechnungen, Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Baubeschreibung) • Auszug aus der BodenrichtweËkaËe • Auszug aus dem Baulastenve܌eichnis • Auszug aus dem Bebauungsplan • Auskun8 über Erschließungskosten 
Durch den M itarbeiter wurden folgende Tätigkeiten bei der Gutachtenerstellung durchgefüh�: • Einholung der erforderlichen Auskün8e bei den zustän-digen Ämtern • Bescha׻ung der erforderlichen Unterlagen 
Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch den Sach­verständigen auf Richtigkeit und Plausibilität überprüft, wo erforderlich ergänzt und für dieses Gutachten ve[endet. 
Zubehör im Sinne der §§ 97, 98 BGB n icht bekannt (Nb*). Das Objekt wird durch einen Familienangehörigen genutzt. Möblierung der baulichen Anlagen nicht bekannt (Nb*). 
Auf Grund der Tatsache, dass eine Innenbesichtigung trotz erheblichen Bemühungen des Sachverständigen nicht er­möglicht wurde, ist der Sachverständige auf äußere Inau­genscheinnahme vom 28.01 .2025, Vermutungen und An­nahmen, sowie Informationen von ortskundigen Personen und Unterlagen öĎentlicher Stellen angewiesen. 
Dementsprechend geht der Sachverständige als Basis der Verkehrswertermittlung von einer einfachen bis mittleren Bauqualität aus. 
Die Angaben im Gutachten aus Vermutungen und Annah­men des Sachverständigen, können erheblich von der ört­lichen Realität abweichen. Diese Tatsache der bestehen­den Unsicherheit ist durch den angenommenen niedrigen Ausstattungsstandard und die nicht auszuschließenden fiktiven Mängel & Schäden berücksichtigt. 
Diese Tatsache ist durch sachverständiger Schätzung wei­terhin durch einen Sicherheitsabschlag von 1 0  % vom vorl. Sach- / Ertragswert vorgenommen (s . besondere objekt­spezifische Grundstücksmerkmale). 
Informationsquellen sind im Gutachten gekennzeichnet: (B*) Informationen ö׼entlicher Stellen und vorliegenden Grundstücksunterlagen (Nb*) nicht bekannt (S*) Annahmen und Vermutungen des Sachverständigen 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1 .1 Großräumige Lage Bundesland: Kreis: 
OQ und Einwohneʛahl: überöQliche Anbindung / Entfe·un­gen: 

2.1 .2 Kleinräumige Lage inneröQliche Lage: 

Rheinland-Pfalz Landkreis Mainz-Bingen, Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Waldalgesheim (ca. 4.300 Einwohner) nächstgelegene größere Städte: Stromberg, Bad Kreuznach, Bingen Landeshauptstadt: Mainz Landstraße: L 214 Autobahnzufah¹: zur A 61 über die Anschlussstelle Strom berg oder Waldlaubeʒheim (ca. 5 km entfernt) Bahnhof: nächster Bahnhof in Bingen-Bingerbrück Hbf. (ca. 8 km entfernt) Flughafen: Hahn und Frankfuѵ Entfernung nach Bad Kreuznach: ca. 19  km 
OQsrand; im Neubaugebiet gelegen; Die Entfe·ung zum Ortszentrum beträgt ca. 300 m .  Geschä�e des täglichen Bedarfs im Ort; ö±entliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger EntfeѬung; gute Wohnlage; Schulen: KindergaQen und Grundschule im O¹, weitere Schulen in Bingen, Stromberg, Bad Kreuznach, Hargesheim AÁ der Bebauung und Nuҫungen in überwiegend wohnbauliche Nutzungen; der Straße und im Oʓsteil: aufgelockeQe, o±ene, 1 - bis 2-geschossige Bauweise 
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Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

2.2 Gestalt und Foǧ 
Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßena&: 

Straßenausbau: 

lmmlȕionen 
Bei der O&sbegehung wurden keine we&beeinflussenden 
Immissionen festgeȖellt. 

Alȟasten 
Altlasten sind Altablagerungen und Altstandoėe, sofeÇ 
von ihnen Gefährdung ār die Umwelt, insøsondere die 
menschliche Gesundheit ausgehen oder zu e©aȈen sind. 
Auch Neulasten sind bei der Verkehĕweȉermi�lung zu be­
rücksichtigen. Es h�ndelt sich dabei um die nach Inkraf­
treten des Abû (1 .6. 1 972) abgelage�en Abǅlle, sie ste­
hen unter den Regelungen des Labû, soweit es sich um 
Abfälle i .  S. dieses Rechts handelt (Schink in DVBI. 19Ū, 
161 , Kothe in ZRP 1 987, 399). 
Alt- und Neulasten sind nicht bekannt. Da außeÄem auf 
Grund der optischen Feststellyngen in der Ö&lichkeit kein 
hinreichender Verdacht auf Altablage¨ngen gegeben ist, 
e�olgte keine Bodenuntersuchung und es wird von "alt­
und neulastfreiem Zustand" ausgegangen. 

leicht hängig; 
von der Straße abfallend; 
Ga&en mit Süd-West-Ausrichtung 

TG 1 (FluÈt 1 05/2) 
Straßenfront: ca. 25 m; 
mittlere Tiefe: ca. 43 m; 

Grundstücksgröße: 

Bemerkungen: 

insgesamt 1 .0ũ,00 m2; 

unregelmäßige Grundstücksform; 
Übertiefe 

TG II (FluÈt. 1 05/1) - VerkehÈǀäche 
Grundstücksgröße: insgesamt 5,00 m2

; 

Anlieger- / Wohnsammelstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Betonpflaster; 
Gehwege nicht vorhanden 
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Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung: (Nb*) Da die baulichen Anlagen genutzt werden wird davon aus­gegangen, dass nachĘlgende Ver- und Entsorgungsanla­gen vorhanden sind: 
Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge­meinsamkeiten: 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; Kanalanschluss keine Grenzbebauung; eingefriedet durch Hecken und Metall-Zaun zur Erschlie­ßungsstraße hin mit zwei Zugangstüren zum Wohnhaus und von Garagenzufahrt zum Wohnhaus 
Baugrund, Grundwasser (soweit au- gewachsener, normal t ragfähiger Baugrund genscheinlich ersichtlich): Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund­und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. BodenrichtweÁe einge­flossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersu­chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 

2.4 Privatrechtliche Situation grundbuchlich gesicheÁe Belastungen: Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 29.10.2024 vor. Hiernach besteht in Abteilung I I  des Grundbuchs von Waldalgesheim, Blatt 3535, folgende we¸be­einđussende Eintragungen: lfd.-Nr. 1 - Der jeweilige Eigentümer .. . zum Zwecke der Wasseíersorgung . . . . lfd.-Nr. 2 - Der jeweilige Eigentümer . . .  Grundstück Wasser auĝunehmen . . .  . lfd.-Nr. 3 - Beschränkte persöniiche Dienstbarkeit (Rohrleitungsrecht) . . .  lfd.-Nr. 9 T  Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungs- und Mitbenutzungsrecht) . . . .  lfd.-Nr. 1 O - Rückauflassungsvormerkung . . . .  -s. Anlage-lfd.-Nr. 1-3 .. dienen der Wasseîersorgung von Grundstücken, Flur 8, Flurstück 105/1 und 105/2 Die Belastungen sind zum Wertermittlungsstichtag 28.01.2025 wertunerheblich und werden nach sachverständiger Einschätzung mit einer Pauschale von jeweils 500,00 € angesetzt (3 x 500,00 € = 1.500,00 €). lfd.-Nr. 9 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Wohnungs- und Mitbenutzungsrecht) . . . .  siehe Anlage .Berechnung - Wohnrecht" tfd.-Nr. 10 Rückauflassungsvormerkung gesichert ... Die Verkehrswertminderung ist zum We¸ermičlungsstichtag 28.01.2025 weÁuner­heblich und wird mit einer Pauschale von 500,00 € angesetzt. 

 



Gutachter BACH & BARZ, Friedrichstraße 8, 55543 Bad Kreuznach Seite 8 von 46 Gutachten Nr. 24-1 91 -1 vom 27.03.2025, Untere Amalienhöhe 6, 55425 Waldalgeshei� 
n icht eingetragene Rechte und Las­ten :  

2.5 Öĵentlich-rechtliche Situation 
2.5.1 Baulasten 

Sonstige nicht eingetragene Lasten (z.B .  begünstigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht bekannt. Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu d ie­ser WeËermittlung zu berücksichtigen. 

Eintragungen im Baulastenverzeich- Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulas-nis: tenverzeichnis vom 04. 1 1 .2024 vor. 

2.5.2 Bauplanungsrecht 
Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Das Baulastenveăeichnis enthält keine Eintragungen. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes tri؄ der Bebauungsplan "Untere Amalienhöhe -1 .  Änderung der OÊsgemeinde Waldalgesheim", folgende Festsetzungen : 
WA = allgemeines Wohngebiet; I I  = 2 Vollgeschosse (max.) ;  GRZ = 0,3 (Grundflächenzahl) ;  GFZ = 0,5 (Wecrelevante Geschossflächenzahl); o = oĎene Bauweise 

Bodenordnungsverfahren: 
-s. Anlage-

Das Grundstück ist zum We۷ermittlungsstichtag in Іein Bodenordnungsveěahren einbezogen. 
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2.5.3 Bauordnungsrecht 
Die Wecermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgefüh۸. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der ver-bindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprü8. Gemäß des Schreibens der Kreisve[altung Mainz-Bingen vom 04. 1 1 .2024, sind nieht erfüllte bau­aufsichtliche Forderungen nicht bekannt. OĎensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. Bei dieser Wecermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzun­gen vorausgeseܺt. 
Auszug aus dem Schreiben vom 04. 1 1 .2024 

Hinweis: Bauaufsichtlich nicht erfüllte Forderungen sind diesseits keine bekannt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 
Entwicklungszustand (Grundstücks- baureifes Land (vgl . § 3 Abs. 4 lmmoWecV 2 1 )  qualität): 
beitragsrechtlicher Zustand: 

Anmerkung: 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Verpflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezoge­nen Beiträgen maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene Sonderabgaben und beitragsähnli­che Abgaben. Das Bewecungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB u nd KAG bei­tragsfrei . 
lt . VG Rhein-Nahe vom 31 . 1 0.2024 

lÆr [1s1elwn1 einÙ Gq1achtens ß das o.a. Grundstlkk wird bescheinigt: 

1.1 Ole Gru�©Ocke liegen IMerhalb des rÖhtsgOvigen BebauungsplanH 
.Untere AmaNençhe • l. Änderung• der O�gemeinde Watalgeshelm. 

2.) Er¦hlleßungsbelträge � Sinne des Baugeseubuches (BauGB) si� nltht mehr zu ent· 
ri×ren (er¨hließungsbe,tragsfrel). 

3.) Maßnahmen, die :u weiteren Er§hUeßungsbeitrøen führen, sind derzeit nicht bekannt. 
4,) �e G�ndstOckt liegen In ºnem Berei½ Þr Çederkehrende �itrÝge fÑ Straßenas 

bau. 

Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wur­den schri8lich erkundet. 

2.7 Hinweise zu den durchgefühƮen Erhebungen 
Die I nformationen zur privatrechtlichen und ö�entl ich-rechtlichen Situation wurden ,  sofern nicht an­ders angegeben, schri8lich / tel .  eingeholt. 
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2.8 Derzeitige Nuyung und Vermietungssituation 

Das Teil-Grundstück 1 (TG 1) ist m it einem Einfamilienhaus und Doppelgarage bebaut (vgL nach­folgende Gebäudebeschreibung). Auf dem Grundstück befinden sich 2 Garagenplätze (davon ist ein Stellplatz teilweise mit Rasen­g ittersteinen befestigt). Das Teil-Grundstück II (TG II) ist unbebaut (Verkehrsfläche). 

Nach vorliegender Information wird das Grundstück durch einen Familienangehörigen ge­
nuyt. 

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für d ie Gebäudebeschreibungen sind d ie Erhebungen im Rahmen der Ocsbesichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wecermittlung notwendig ist. H ierbei werden die oĎensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. I n  einzelnen Bereichen können Abweichungen auf­treten, d ie dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bau­teile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ocstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funٰionsfähigkeit einzel­ner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprü¨; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei ,  d .h .  oĎensichtlich erkennbar waren. I n  d iesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswec nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine d iesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durch-gefühc. 
Insbesondere wurde nicht geprüÚ, da nur von außen besichtigt, ob d ie Heizungsanlage geù. den Anforderungen des § 72 GEG ausgetauscht werden muss und ob Wärmeveceilungs- und Warm­wasserleitungen gem. § 7 1  GEG sowie die obersten Geschossdecken geۯ. § 47 G EG gedämmt werden müssen. 
Nach vorliegenden Unterlagen handelt es sich um ein Einfamil ienhaus. 
Die Gebäude konnten nur von außen besichtigt werden! 

Angaben im Gutachten sind aus den teilw. vorliegenden behördlichen Unterlagen entnommen, im Übrigen vom Sachverständigen eingeschätzt. 
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3.2 Einfamilienhaus 
3.2.1 GebäudeaƯ, Baujahr und Außenansicht Fotodokumentation -Außenansicht-

-N/W-Eingangsansicht

-N/O-Ansicht

-Umgebungsbebauung -W-Ansicht-

-N/O-Ansicht - Schaden an DachrinneDoppelgarage-

-N/W-Ansicht - Signal einer Alarmanlage
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-W-Ansicht-

-S/W-Ansicht-

Gebäudeaʔ: 
Baujahr: 
EnergieeĈizienz: Außenansicht: 

Einfamilienhaus; ein- bis zweigeschossig; unterkelleʔ 

-W-Ansicht-

Das Dachgeschoss ist für Wohnzwecke ausgebaut. 2004 Laut Bauveïaltung Fertigstellung 2006 (Bauantrag aus 2004) zum Energieausweis liegen keine Informationen vor insgesamt - verputzt (Edelputz); Sockel - verputzt und gestrichen 
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3.2.2 N uĤungseinheiten, RaumauͿeilung 
Kellergeschoss: 2 Kellerräume, Wasch- / Trockenraum, Heizungsraum mit Öllager und Flur 
Erdgeschoss: 2 Zimmer,  Küche, Bad, Windfang, Schleuse zur Garage und Flur 
Dachgeschoss: 3 Zimmer, Bad und Galerie 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) etc. 
Konstruktionsaę: Massivbau; 

Seite 1 3  von 46 

Fertighaushersteller:  

• 
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Hauseingangsbereich: Dach: Haus-Eingangstürelement Dachkonstruktion: Holzdach m it Aufbauten Dachform: SaĎel- oder Giebeldach Bodenbeläge im Dachraum: nicht bekannt Kaminkopf (außen) - verschiefeʕ Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 
3.2.4 Allgemeine technische GebäudeausstaĢung . Wasserinstallationen: 
Abwasserinstallationen: Elektroinstallation: Heizung: Warmwasserversorgung: 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öĉent­liche Trinkwassernetz Ableitung in  kommunales Abwasserkanalnetz nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt, s. Baubeschreibung 
3.2.5 RaumausstaǨungen und Ausbauzustand 
3.2.5.1 Keller- bis Dachgeschoss Bodenbeläge etc. : Fenster: (S*) 
Türen:  
sanitäre Installation: (S*) 
besondere Einrichtungen: Küchenausstattung: 

nicht bekannt Fenster aus KunststoĊ; Fensterbänke außen aus Naturstein / Granit Zimmeʓüren: nicht bekannt einfache Wasser- und Abwasserinstallation; Ausstattung nicht bekannt nicht bekannt nicht in der Weʕermittlung enthalten 
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Bauschäden und Baumängel: 
Grundrissgestaltung: 
wirtschaĂliche Weüminderungen: 

siehe besondere objeٱspezifische Grundstücksmerkmale 
zweckmäßig, für das Baujahr zeittypisch (s. Grundrisse) 
nicht bekannt 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 
besondere Bauteile: Dachgaube 
besondere Einrichtungen: 
Besonnung und Belichtung: (S*) 
Bauschäden und Baumängel: 
wicschaĂliche Wertminderungen: 
Allgemeinbeu۹eilung: 

3.3 Nebengebäude 
Fotodokumentation: 

Doppel- Garage 

Photovoltaikanlage mit 4 Elementen 
gut 
siehe besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
nicht bekannt 
Der bauliche Zustand ist von außen als gut zu bezeichnen. Es besteht ein geringfügiger Unterhaltungsstau (Gebälk­überstände überalteęer Anstrich) .  
Auf Grund der fehlenden Innenbesichtigung werden unter • dem Punkt .besondere objektspezifische Grundstücks­merkmale" für Zustand und Ausstattung 1 O % Sicherheits­abschlag vom vorläufigen SachweË berücksichtigt.

Massivgarage mit Zugang zum Woh nhaus, geù. Bauakte (Grundrisse) 
3.4 Außenanlagen 
Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das ö׾entliche Neܻ, Hof- / Wegebefestigung durch Beton und Rasengittersteine, Einfriedung (Hecken, Metallzaun m it zwei Metalltüren); 
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4 EȎiʝlung des Verkehìweѽ 
4.1 Grundstücksdaten, Teilgrundstücke Nachϫlgend wird der VerkehwweQ für das mit einem Einœmilienhaus und Dopшlgarage Đbaute Grundstück und Verkehìfläche in 55425 Waldalgesheim, Untere Amalienhöhe 6 zum WeѶermiï­lungsstichtag 28.01 .2025 ermittelt. Grundstücksdaten: 
Grundbuch Blatt Waldalgesheim 3535 Gemarkung Flur Waldalgesheim 8 
Grundbuch Blaҥ Waldalgesheim 3535 Gemarkung Flur Waldalgesheim 8 

lfd. Nr. 2 Flurstück 105/1 
lfd. Nr. 3 Flurstück 105/2 

Fläche 5 m2 

Fläche 1.0ɒ m2 

Das BeweQungsobjeȃ wird zum Zwecke dieser WeQermi�lung in Teilgrundstücke aufgeteilt. Bei diesen Teilgrundstücken handelt es sich um selbstständig veräußerbare Teile des Gesamtobjeȃs. Für jedes Teilgrundstück wird deshalb nachfolgend zunächst eine getrennte VerkehrsweQermЗlung durchgefühQ. D. h. es wird jeweils eine eigenständige Veʏahrenswahl getroɱen und ein eigener VerkehrsweQ aus dem bӀ. den Verfahrenswerten abgeleitet. Zusäõli_ch wird jedoch abschließend auch der VerkehrsweQ des Gesamtobjekts ausgewiesen. 
Teilgrundstücksbezeichnung TG 1 - EinϘmilienhaus u. Doppelgarage (Flurst.105/2) TG II - VerkehrsϤäche (Flurst 105/1) 
Summe der Teilgrundstücksϥächen: 

NuҬung/Beιuung Einϙmilienhaus und Dopщlgaʌge unbebaut (dem Baugrundstock zuge­ordnet) 
Fläche 1.084 Ѯ 5 ѯ 

1.089 Ѱ 
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4.2 Wertermi±lung für das Teilgrundstück - TG 1 - Einfamilienhaus und Doppelgarage (Flurst.105/2) 
4.2.1 VeĜahrenswahl mit Begründung 
Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Um­stände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2ImmoWecV 2 1  ) ,  ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Be­wertungsobjekts vorrangig mit H ilfe des Sachwe܆eĜahrens zu ermitteln,  insbesondere weil diese übl iche܉eise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. Das Sachwertverfahren (ge۰. §§ 35 - 39 lmmoWeüV 2 1 )  basiert im Wesentlichen auf der Beucei­lung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwec (d. h. der Substanzwec des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. Zusätzlich wird eine EǤragsweǤermiǨlung (ge۱. §§ 27 - 34 lmmoWecV 2 1 )  durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswecs herangezogen. Der vorläufige Ertragswec nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (ge۲. § 28 lmmoWertV 2 1 )  ergibt sich aus dem Bodenwec und dem kapitalisierten jährlichen Reinecragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. Der BodenweǤ ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Er­tragswec der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichs­wertverfahren (vgl . § 40 Abs. 1 lmmoWecV 21 )  so zu ermitteln , wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. liegen jedoch geeignete Bodenrichtwece vor, so können diese zur Bodenwecermittlung herange­zogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) .  Der Bodenrichtwec ist der durchschnittliche Lage­wert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken ,  die zu einer Bodenrichtweczone zusammen­gefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwec wurde be­züglich seiner absoluten Höhe auf Plausibil ität überprü8 und als zutreffend beuceilt. Die nachste­hende Bodenwertermittlung e۟olgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewecungsgrundstücks von dem Richtwecgrundstück in den wertbeeinffussenden Grund­stücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbescha׿enheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. Sowohl bei der Sachwec- als auch bei der Ecragswertermiģlung sind alle, das Bewertungsgrund­stück betre�ende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksich­tigen. Dazu zählen insbesondere: • besondere Ecragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), • Baumängel und Bauschäden, • grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, • Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und • Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwec­bar sind. 

" 

 



Guîchter BACH & BARZ, FѩedrichstȌße 8, 55543 Bad Kreuznach Seite 20 von 46 Guîchten Nr. 24-1 91-1 vom 27.03.2025, Untere Amalienhöhe 6, 5̻25 ίldalgesheim 
4.2.2 BodenweºeȎiʝlung 
BodenrichĞeѷ mit Deɲnition des Bodenrichʞeºgrundstücks Der BodenrichĞeº őträgt für die Lage des Bewe¹ungsgrundstücks (mittlere Lage160,00 ʮm2 zum Stichқg 01.01 .2024. Das BodenrichҪertgʗndstack ist wie folgt deϡniert: 
Entwicklungsstufe Art der baulichen Nuõung beitragsrechtlicher Zustand Zahl der Vollgeschosse (γG} Bauweise Grundstücksɳäche (f) 

Beschreibung des Teilgrundstücks We¹ermittlungsstichtag Entwicklungsstufe AѸ der baulichen Nutzung beitragsrechtlicher Zustand Zahl der Vollgeschosse (ZVG} Bauweise GrundstücksϦäche (f) 

= baureifes Lage 
= WA (allgemeines Wohngebiet) 
= frei 
= I I  
= o±en 
= 700 m2 

= 28.01 .2025 
= baureifes Land 
= WA (allgemeines Wohngebiet} 
= frei 
= I I  = oϝen 
= 1 .0ɒ m2 
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BodenweǤermiĢlung des Teilgrundstücks 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwe³ an die allgemeinen Weªverhältnisse zum We³ermittlungs­
stichtag 28.0 1 .2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks ange­
passt. 

1. Umrechnung des BodenrichtweJs auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragspflichtiger Bodenrich²ert 1 60,00 €/m2 beitragsfreier BodenrichtweJ = 1 60,00 €/m2 

(Ausgangswe´ für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpa̋sung des Bodenrichtweߠs 
Richtwertgrundstück Bewe�ungsgrundstück Anpassungsfaktor Erlauterung 

Stichtag 01 .01 .2024 28.01 .2025 X 1 ,00 

m. Anpassungen wegen Abweichungen in den weJbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen . 
Lage mittlere Lage mittlere - gute Lage X 1 ,00 
A´ der baulichen WA (allgemeines WA (allgemeines X 1 ,00 
Nutzung Wohngebiet) Wohngebiet) 
lageangepasster beitragsfreier BRW am We�ermi°lungsstichtag = 1 60,00 €/m2 
Fläche (m2) 700 1 .084 X 0,89 E1 
Entwicklungsstufe baureifes Land ' baureiqs Land 1 ,00 ' X 

Vollgeschosse I I  I I  X 1 ,00 
Bauweise oren osen X 1 ,00 vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 1 42,40 €/m2 denrich࢙eJ 
IV. Ermittlung des GesamtbodenweJs Erläuterung 
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenricht- 1 42,40 €/m2 
we� 
Fläche X 1 .084 m2 
beitragsfreier BodenweJ = 1 54 .361 ,60 € 

rd. 15�.000,00 € 

Der beitragsfreie BodenweǤ beträgt zum We«ermi±lungsstichtag 28.01 .2025 insgesamt 
154.000.00 €. 

Erläuterungen zur BodenrichtweJanpassung 
E1 
Grundsä³lich gilt: Je größer eine Grundstücksfläche ist, umso höher ist der absolute Bodenwe¬. Damit sinkt 
aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen n iedrigeren relativen Bodenweµ zur Folge hat. 
D. h. der relative Bodenweµ steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 
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4.2.3 SachwertermiǨlung 
4.2.3.1 Das SachweƮmodell der lmmobilienweƮermiǨlungsverordnung 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertveóahren ist in den §§ 35 - 39 lmmoWertV 2 1  beschrieben. Der SachweË wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen SachweËen der auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl .  § 35 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerk­male abgeleitet. Der Bodenwert ist getrennt vom SachweË der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 lmmoWertV 2 1  i .d .R.  im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 - 26 lmmoWeËV 2 1  grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Der vorläufige Sachwe¿ der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be­triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstel­lungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäu­destandard und Restnuܼungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. Der vorläufige Sachweĝ der Außenanlagen wird; sofern dieser nicht bereits andeĀeitig m iterfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i .d.R. auf der Grundlage von durch­schnittlichen Herstel lungskosten, Erfahrungssätzen oder hi lfsweise durch sachverständige Schät­zung (vgl . § 37 lmmoWertV 2 1 )  ermittelt. Die Summe aus BodenweË, vorläufigem Sachweĝ der baulichen Anlagen und vorläufigem SachweË der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen SachweË des Grund­stücks. Der so rechnerisch ermittelte vorläufige SachweË ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbar­keit auf dem öËlichen Grundstücksmarkt zu beuĝeilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (al lge­meine WeËverhältnisse) ist i .d .R. eine Marktanpassung m ittels SachweËfaktor e۠orderlich. Diese sind. durch Nachbewertungen, d .h .  aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige SachweËe (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläufigen SachweËs an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt fühý im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den "wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. Das Sachwertveěahren ist insbesondere durch die VeĀendung des Sachwertfaktors ein Preisver­g leich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bi ldet. Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 lmmoWertV 2 1  ) .  
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4.2.3.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung veğendeten Begriāe 
Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWeۻV 21) 

Seite 23 von 46 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multipl ikation der Gebäudefläche (m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleich­bare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtun­gen hinzuzurechnen. 
Normalherstellungskosten Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Ge­bäude mit annähernd gleichem Ausbau- und · Gebäudestandard ('Normobjekt') .  Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches I ndex-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskos­ten besitzen übe[iegend die Dimension ,.ޱm2 Brutto-Grundfläche" oder ,.޲m2 Wohnfläche" des Ge­bäudes und verstehen sich inkl . Meh[ertsteuer. 
Baunebenkosten {Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3 lmmoWeÊV 21) Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK) ,  welche als "Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiec sind . Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittl ichen Herstellungskosten be­reits enthalten. 
Baukostenregionalfaktor Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durch­schnittl ichen örtl ichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durch­schnittlichen Herstellungskosten an das öcliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 lmmoWecV 21 ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwecfaktors festgelegter Modellparameter. 
GesamtnuĤungsdauer Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl  der Jahre, i n  denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer BewirtschaÚung vom Baujahr an gerechnet übliche[eise wirtscha¨lich ge­nutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Ac der baulichen Anlage und dem den Weۺermittlungs­daten zugrunde liegenden Modell .  
Restnuܾungsdauer (§ 4 i. V.  m. § 1 2  Abs. 5 lmmoWeƯV 21) Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­nungsgemäßer BewicschaÚung voraussichtlich noch wicschaftlich genuܽt werden kann.  Als Rest­nutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdaueە abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d . h .  das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewecungsobjekt wesentliche Moderni­s ierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erfor­derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur M odernisierung in der Wecer­m ittlung als bereits durchgefüh rt unterstellt werden. 
AltersweƯminderung (§ 38 lmmoWeƯV 21) Die Wecminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i .  d. R. nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnuܿungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaÚ anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GN D) vergleichbarer Gebäude er­m ittelt. 
Zuschlag für nicht eĜasste weÊhaltige einzelne Bauteile Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste wechaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u .a. Aus­bauzuschlag) köۖnen durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 
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Außenanlagen Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anla­gen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grund­stücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und n icht bauliche Anlagen (insbesondere Gar­tenanlagen) .  
Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWeƯV 21) Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwec" ist in aller Regel n icht mit hieóür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" (Հ Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d .  h. an die für vergleichbare Grundstücke reali­siecen Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors . Der Sachwe¿faktor ist das durchschnittliche Verhältn is aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechen­den, nach den Vorschriften der lmmoWe¿V 21 ermiܳelten „vorläufigen Sachwerte" (= Substanz­wece). Er wird vorrangig gegliedert nach der O׃ektaę (er ist z.B. für Einfamil ienhausgrundstücke anders als für Geschä8sgrundstücke) , der Region (er ist z .B. in wiۼscha8sstarken Regionen mit hohem BodenweËniveau höher als in wi¿schaªsschwachen Regionen) und der Objektgröße. Durch die sachۧchtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwe¿faktors ist das Sachwertveěahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWeƮV 21) Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Veāendung der Sachwe¿faktoren auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berück­sichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktan­passung durch marktübliche Zu- oder Abschläge eۡorderl ich. 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWeƯV 21) Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenscha8en des BeweËungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtscha�liche Überalterung, insbeson­dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWeƯV 21) Baumängel sind Fehler, d ie dem Gebäude i. d. R. bere'its von Anfang an anha8en - z. 8. durch mangelha�e Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män­gel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwir­kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. Für behebbare Schäden und Mängel werden di� d iesbezüglichen Wertminderungen auf der Grund­lage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. Qer Bewertungssachverständige kann i . d .  R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstel­lung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da • • nur zerstörungsfrei ҙ augenscheinl ich untersucht wird ,  • grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung eôolgt (dazu ist d ie  Beau�ragung eines Sachver-ständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). Es wird ausdrücklich darauf h ingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung al lein aufgrund der Mittei lung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden I naugenscheinnahme beim Oýstermin ohne jegliche d iĎerenzierte Bestandsaufnahme, technischen ,  chemischen o. ä. FunÄionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.2.3.3 Sachweߡberechnung 

~~ Gebäudebezeichnung Einfamilienhaus Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 835 ,00 €/m2 BGF Berechnungsbasis • Bruƫo-GrundՇäche (BGF) X 384,00 m2 

Durchschni࢏liche HeĴtellungskosten der baulichen = 320.640,00 € Anlagen im Basisjahr 2010  Baupreisindex (BPI) 28.01 .2025 (20 1 0  = 1 00) X 1 84,7/1 00 Durchschniࢎliche Herstellungskosten der baulichen = 592.222 ,08 € Anlagen am Stichtag Regionalfaktor X 1 ,000 RegionalisieJe HeĴtellungskosten der baulichen An- = 592.222,08 € lagen am Stichtag AlteĴweߣminderung • Modell linear • GesamtnuƬungsdauer (GND) 80 Jahre • Restnuƭ_ungsdauer (RND) 59 Jahre 
• prozentual 26,25 % • Faktor X 0,7375 ' AltersweJgemindeJe regionalisieJe durchschnitt- = 436.763,78 € liehe Herstellungskosten Zuschlag für nicht eߘasste weJhaltige einzelne + 4.500,00 € 
Bauteile (Zeitwe�) vorläufiger SachweJ der baulichen Anlagen = 441 .263, 78 € 
vorläufiger SachweJ der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) vorläufiger SachweJ der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen vorläufiger SachweJ der baulichen Anlagen beitragsfreier BodenweJ (vgl. Bodenweߢermiƫlung} vorläufiger SachweJ Sachweߦaktor Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge marktangepasster vorläufiger SachweJ besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale SachweJ 

+ 
= 
+ 
= 
X 

= 

= rd. 
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Doppel-Garage 245,00 €/m2 BGF 
44,00 m2 

1 0.780,00 € 
--1 84,7/ 100 1 9.910,66 € 

1 ,000 1 9.91 0,66 € 
linear • 60 Jahre 39 Jahre 

35,00 % 0,65 1 2.941 ,93 € 
0,00 € 

1 2 .941 ,93 € 
454.205,71 € 9.500,00 € 463.705,71 € 1 54.000,00 € 617.705,71 € 0,90 0,00 € 555.935, 1 4  € 61 .000,00 € 494.935, 14  € 495.000,00 € 
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4.2.3.4 Erläu©rung zur Sach·��chnung 

Be�chnungsbasis Die Berechnung der Gebäudeͼächen (BruϦo-Grundͼächen - BGF) wuۚe aus den vorliegenden Un­terlagen (Bauaٲe) entnommen. Die Bereͱnungen weichen modellbedingt teilweise von der dieܝPzüglichen Vorschriؔ {DIN 277 - AusgaP 2005 bݣ. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grund­lage dieser WeƊeώittlung veϘendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in ݜƊ-bezogenen Modifٝ ierungen {vgl. [2], Teil 1 ,  Kapitel 16 und 17); bei der BGF z. B. • (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. 8. Balkone) und • AnĚchnung von (ausbaubaren aPr nicht ausgebauten) Dachgeschossen; Pi der WF z. B. • NichtanĚchnung der Te۵assen،ächen. 
He�©llungskos©n Die Normalheϐtellungskosten (NHK) werden naͱ den Aus؛hrungen in der WeƊe۪ittlungsliteۘtur und den Eۢahrungen des Sachveϐtändigen aݎ der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angģse݀t. Der Ansó der NHK ist aus [1 ], Kapitel 3.01 . 1  entnommen. 
Besªmmung der s¨n\rdbezogenen NHK 2010 br das Gebäude: Eincmilienhaus Nݒungsgϕppe: Ein- und ZݝiĮmilienhäuser �bauweise: iؒstehend Geýudeܹp: KG, EG, auܚeøݑ DG 
Be¢cksichªgung der Eigenschahn des zu bewe�enden Gebäudes (S*) 

Standardsܸı ǧbellieϔe ψڌtiver ۛlativer NHK 2010 Geþudesϣn- NHK 2010-�teil dardanteil [޳ί BGF] [%] [޴ί BGF] 1 655,00 0,0 0,00 
2 725,00 0,0 0,00 
3 835,̳ 100,0 835,00 
4 1 .005,00 0,0 0,00 5 1 .260,̳ 0,0 0,00 gewogene, sǧndaχbĢogene NHK 2010  = 835,00 gewogener Standaχ = 3,0 

Die ErmiϦlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation Čs gewogenen NHK-WeƊs zwischen die taPllieƊen NHK. 
NHK 2010 fOr das Beweǥungsgebäude = 

rd. 
 m2 BGF޶ BGF 835,ǅ ڝ޵ 835,00
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Bestimmung der s4ndardbezogenen NHK 201 0 �r das Gebäude: Dop+l-Ga-ge 
NuĲungsgruppe: GaĐgen 
Gebäudetyp: Ei͝elgaragen/ MehrĈchgaĐgen 

Berücksichtigung der Eigenscha�en des zu be8/enden Gebäudes (S*) 

Sİndardstuŝ İbellierte relativer ǟlativer 
NHK 2010 Gebäudestan- NHK 2010-Anteil 

dardanteil 
[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 

1 0,00 0,0 0,00 
2 0,00 0,0 0,00 
3 245,00 1 00,0 245,00 
4 485,00 0,0 0,00 
5 780,00 0,0 0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 201 O = 245,00 
gewogener Standard = 3,0 

Die ErmiÌlung des gewogenen Standards eēolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts 
ȱschen die tayllie�en NHK. 

NHK 2010 für das BeweΔungsgebäude = 
rd. 

Zuschlag �r nicht e.ss5 we0ha%ge einzelne Bauteile 

245, 00 Гΐ BGF 
245,00 ДΌ BGF 

Für die von den NoĔalheÉtellungskosten nicht eǷassten werthaltigen eiǩelnen Bauteile werden 
pauschale Herstellungskosten- bĝ. Zei«eȑuschläge in der Höhe geschäȣ, wie dies dem ge­
wöhnlichen Geschäfsverkehr entspricht. GËndlage der ZuschlagsschäBungen sind insøsondeǵ 
die in (1 ], Kapitel 3.01 .2, 3. 01 .3 und 3.01 .4 angegebenen EǸahrungswe�e Ăr durchschniȡliche Her­
stellungskosten bĝ. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhafen und/oder nicht zeitgemä­
ßen we�haltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zei«eȊschäBung unter Berücksichtigung diesbe­
züglicher Abschläge. 

Gebäude: EinĈmilienhaus 

B↜eichnung 
BŚondere Bauteile (ElnzelaϢtellung) 

Gaube 

BŚonde͹ Ein΂chtungen (Einzelaútellung) 
Photovoltaikanlage mit 4 Elementen im Hausgarten 
nach Süd / Osten auf dem Garǫngelände aufgesǫllt 
a Element 500,00 € 

Summe 

Zeióeð 

2.500,00 € 

2.000,00 € 

4.500,00 € 
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Baupۜisindex 
Bel den angeseÎen Normalherstellungskosten (NHK 201 O} handelt es si¡ um durchschniȢliche 
Herstellungskosten ǆr das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem ZeitpunÂ bis zum We�eÆi�­
lungsstichtag verände&en Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Sȝtistischen Bun­
desamt zum Wertermi�lungsstichtag zuleȤ veȓüentlichte und Ăr die jeweilige Aȋ der baulichen 
Anlage zutreƽende Baup�isindex ve©endet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröüent­
lichte Baup�isindex nicht auf das Basisjahr der NHK 201 0  bezieht, Ist dieser auf das Basisjahr 
201 0=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bundesamt verɄntli¡ten als auch die aě 
die für We�eÆi�lungșecke notwendigen weiteren Basisjahre umgere¡neten Baup�isindizes 
sind auch in [1] ,  Kapitel 4.04. 1 abgedruư. 

Baukosϥn۞ionaHaٵr 
Der Regionalfaaor (BaukostenregionalfaÂor) ist eine Mďellgröße im SachweȐeǹahren·. Aufgrund 
der Modellkonformität (vgl. § 1 O Abs. 1 lmmoWeȌV 21) wird bei der Sachwe�bereƯnung der Regi­
onaǡaktor angeseBt, der auch bei der Ermi�lung des Sachweȍaaors zugrunde lag. 

Bauneùnkڵϥn 
Die Baunebenkosten (BNƏ enthalten insbesondere Kosten für Planung, BaudurchǇhrung, zhöÄ­
liche Prüǃngen und Genehmigungen. Sie sind in den angeseÎen NHK 2010 zreits enthalten. 

Auތnanlagen 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im O&steÆin getrennt eǺasst und ein­
zeln pauschal in ihrem vorläȨgen Sachwert geschäÎ. GËndlage sind die in [1], Kapitel 3.01 .5 
angegebenen EǾhËngswe�e ăr duǳhschni�liche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können 
auch hilfȗeise sa¡veĖtändig geschäȥ werden. Bei älteren und/oder schadhaǁen Außenanlagen 
eēolgt die Sachwe�schɂung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Aƭchläge. 

Außenanlagen (Nb*) / (S*) 
HausansͲlüsܘ ge۳. Bauakte - Sܯom, Ab- und Fۨschwasܗranschluss vom ޗnܭ. Ne݁ 
È-Ansicht - T۴kenmauer zur St¾ung der vermuteten Terφsse 
Außen؍ächenbeĲtigung durch Betonpؐster als Hauszugang und Rasengiܵ rsϤine 
Gϕndstockseinؓedung durͲ Meǧllzaun mit zwei Türchen zum Grundstock 
Sumڞ 

Gġòܮu݂ungsdauer 

vorläu؅ger Sachweϔ (inkl. BNK) 3.500,00 € 
1 .000,00 € 
3.500,ǆ E 
1 .500,00 € 
9.500,00 E 

Die GesamtnuBungsdauer (GND) ist entsprechend der ZuoÄnung zur A� der baulichen Anlage uǦ 
den in Anlage 1 lmmoWe�V 21 dargestellten GƷamtnuBungsdaueȃ eǨnommen und wurde ggf. 
unter Berücǚichtigung der zsonde�n OƬeamerǘale angepasst. 
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Restnutzungsdauer Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird aller­dings dann verlängert (d. h .  das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewe�ungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittel­bar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des l nstandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der We�ermittlung als bereits durchgefüh� unterstellt werden. Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [ 1 ] , Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 
DiāerenzieƮe Ermi±lung der Restnuϩungsdauer für das Gebäude: Einfamilienhaus Das 2004 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 
Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zu­nächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWertV 2 1 ") eingeordnet. Ausgehend von den Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht (wesentlich) modernisiert" zuzuordnen. 
In Abhängigkeit von: • der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und • dem (,.vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 2004 = 2 1  Jahre) ergibt sich eine (vor­läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 21  Jahre =) 59 Jahren • und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht (wesentlich) modernisie۽" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 lmmoWe�V 2 1 "  eine (modifizierte) Rest­nutzungsdauer von 59 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 2004. 
Diāer�nzieƮe Ermi±lung der Restnuϩungsdauer für das Gebäude: Doppel-Garage Das 2004 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 
Zur Ermittlung der modifizie�en Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zu­nächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWe�V 2 1  ") eingeordnet. Ausgehend von den Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht • (wesentlich) modernisie�" zuzuordnen. 
In Abhängigkeit voh: • der üblichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und • dem ("vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 2004 = 2 1  Jahre) ergibt sich eine (vor­läufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (60 Jahre - 2 1  Jahre =) 39 Jahren • und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht (wesentlich)· modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 lmmoWertV 2 1 "  eine (modifizierte) Rest­nutzungsdauer von 39 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 2004. 
AltersweƮminderung Die Alterswe�minderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 
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Sachwe܄aktor Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage • der verfügbaren Angaben des öÕlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung • der veõügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschä8s­stelle, • des i n  [ 1 ] , Kapitel 3 .03 verö�entlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittli­chen Sachwertfaktoren ,  in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliede۾ nach ObjektaÕ, Wirtscha8skra� der Region, BodenweÕniveau und Objektgröße (d .h .  Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie • eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder • des tage- und objektabhängigen Sprengnetter-SachweÕfaktors aus dem Sprengnetter-Marktda­tenpoÕal bestimmt. 

Begründung, warum die Marktanpassung immer eۣorderlich ist: Das Sachwertverfahren nach den §§ 35 - 39 lmmoWeÕV 21 fühۿ zunächst (nur) zu einem Rechen­ergebnis.  Ziel al ler in der lmmoWertV beschriebenen Wertermiģlungsveôahren ist es, den Verkehrswe¿, d .h .  den am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu eăielenden Preis zu ermitteln. 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger SachweÕ" ist in aller Regel n icht mit h ierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläu-؆ger Sach­we¿" (= SubstanzweÕ des Grundstücks) an den Markt, d .h .  an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels Marktanpassungsfaktor, der empirisch aus Kaufpreisen abgeleitet wurde. 
Der Marktanpassungsfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen ent-sprechenden, nach den Vorschriؕen der lmmoWeÕV ermittelten „vorläufigen SachweÕe" (= Sub­stanzwerte) .  Er wird gegliedert nach ObjektaÕen (er ist z.B. für Einfamilienwohnhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), Regionen (er ist z.B. in wiÕschaÛsstarken Regionen mit ho­hem Bodenwertniveau höher als in wirtschaؖsschwachen Regionen) durch Gegenbewertungen von verkau8en Grundstücken abgeleitet. Wenngleich der Marktanpassungsfaktor in der WeÕV n icht explizit genannt ist, sind nach der Recht­sprechung des BGH im Gutachten "Ausführungen zur konkreten Marktsituation erforderlich, weil nach § 7 Abs. 1 Satz 2 WeÕV die Lage auf dem Grundstücksmarkt zu berücksichtigen ist" (vgl .  BGH­Urteil vom 1 2 .01 .2001 - V  ZR 420/99;) .  
Für den örtlichen Grundstücksmarkt wurden bisher keine eigenen MarktanpassungsfaÄoren abge­leitet. Deshalb wird in dieser WeÕermittlung auf den „Landesgrundstücksmarktbericht Rhein­land-Pfalz 2023" samt Ergänzungsdaten zur Marktkorrektur, eigenes Datenmaterial, sowie die Marktkenntnisse. des Sachverständigen zurückgegri�en. 
Danach liegen Kaufpreise für gleichartige Grundstücke in Regionen mit vergleichbarer WirtschaÚs­kraª (d.h .  mit gleichem BodenweÕniveau) rd. 10 % unterhalb des ermittelten vorläufigen SachweÕs (d. h. des herstellungskostenorientiert berechneten SachweÕs). Nach sachverständiger Einschät­zung wird ein Faktor von 0,90 angesetzt. 
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Massen und Flächen Die Brutto-Grundfläche (BGF), sowie die Berechnung der Wohn- und Nutzfläche wurden den vorlie­genden Unterlagen (Bauakte) entnommen bzw. durch Onlinemessung/Geodaten ergänzt , Stichpro­ben in der Örtlichkeit, sowie eine Plausibil itätskontrolle durchgeführt. Es ergaben sich keine nen­nensweÁen Abweichungen. Für die M assenermitt lung im Wohnungsbau ist die DIN 217 Juni 1 987 gültig, für Flächen die DIN 283 in Verbindung mit der WoFIV vom 25. 11 .2003 und unter Berücksichtigung des BGH-UÁeils vom 23.05.2007 - Az .  VI II ZR 231/06, für Gewerbeflächen die GIF in Verbindung mit DIN 277 Juni 1 987. Die Berechnungen weichen teilweise von den jeweiligen Vorschriften ab und sind deshalb nur als Grundlage .dieser WeÁermittlung veʘendbar. 
Marktübliche Zu- oder Abschläge Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpassung miĐels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermitt lung des marktangepassten vorläufigen SachweÁs eine zusätzl iche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermitt lungsansätzen des Sach­wertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berück­sichtigt, wie sie oɰensichtlich waren oder vom AuŔraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. Die in der Gebäudebeschreibung aufgefühÁen WeÁminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis eËorderlicher Auěendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die eÌorderli­chen (bzw. in den WeÁermittlungsansätzen als schon durchgefühã unterstellten) Modernisierungen werden nach den ErfahrungsweÁen auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten markt­angepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifizie¸. Unverzüglich notwen­dige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. Die angegebenen Weϑe beziehen sich auf regionale Gegebenheiten und sind marktangepasst. Aufgrund der aktuellen angespannten Situation im Bauwesen, insbesondere steigende Baupreise, Materialknappheit etc., können die angegebenen Kostenansätze entsprechend abweichen. besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Baumängel • ungepĕegte Außenanlage • Risikoabschlag für evtl. vorhandene Mängel & Schä­den und fehlender Fertigstellung baulicher Maßnah­men, da lediglich Außenbesichtigung, nach sachver­ständiger Einschäėung 1 O % vom vorl. Sachweȏ = 
-1 .500,00 € 

rd. -55.500,00 € 
Bauschäden • Anbindungsr iss der Doppelgarage zum Wohnhaus -1 .000 ,00 € • Nɋ-Ansicht - Dachrinnen an Doppelgarage und Wohngebäude nach Nɋ hin beschädigt - 1 .000,00 € • Holzflächen am Dachbereich - wiđerungsbedingte Schäden (überalterter Anstrich) -2.000 ,00 € Summe 

Weȏbeeinflussung insg. -57.000,00 E 

-4.000,00 € 

-61.000 ,00 € 
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4.2.4 EÊragsweÊermiǨlung 
4.2.4.1 Das ErtragsweÊmodell der lmmobllienweÊermiǨlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV 21 beschrieben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basieb auf den marktüblich efielbaren jährlichen Erträgen (insbe­
sondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als RoheÊrag 
bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ebrags)Web des Grundstücks ist jedoch der Reiner­trag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der AuFendungen, die der Eigentümer 
für die BewirtschaCung einschließlich Erhaltung des Grundstücks auGenden muss (BewiÊschaf­tungskosten). 
Das Ebragswebverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verblei­
bende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür ge­
zahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ebragsweb als RentenbarweÊ durch Kapitalisie­
rung des Reinertrags bestimmt. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinebrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für 
den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere 
Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstel lt. Der Grund und Boden g i lt grund­
sätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) RestnuϪungs­dauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 
Der BodenweÊ ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i .  d. R. im Vergleichswert­
veaahren (vgl. § 40 Abs. 1 l mmoWertV 21 ) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, 
wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfal lende Reinebragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit 
dem (objektspezifisch angepassten) LiegenschaͿszinssaϪ bestimmt. (Der Bodenebragsanteil 
stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwecs dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfal lende Reinebragsanteil ergibt sich als DiAerenz "(Gesamt)Rein­
ebrag des Grundstücks" abzüglich „Reinebragsanteil des Grund und Bodens". 
Der vorläuBge EÊragsweÊ der baulichen Anlagen wird durch Kapital isierung (d. h .  Zeitrentenbar­
wertberechnung) des (Rein)Ebragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Vedendung 
des (objektspezifisch angepassten) LiegenschaDszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von .Bodenwert" und "vorläufigem Ebragsweb 
der baulichen Anlagen" zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Ebragswebs n icht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ebragswebs aus 
dem marktangepassten vorläufigen Ebragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 
Das Ertragswertveۤahren stellt i nsbesondere durch Veeendung des aus Kaufpreisen abgeleite­
ten LiegenschaEszinssales einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grund lage des 
marTüblich egielbaren Grundstücksreinebrages dar. 
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4.2.4.2 Erläuterungen der bei der E��gswe�be�chnung ve endeten Begride 

Rohe�g (§ 31 Abs. 2 lmmoWe�V 21) Der RoheWrag umfasst alle Đi ordnungsgemäßer BewiWschaÝung und zulässiger Nu°ung markt­üblich eȒielbaren EWräge aus dem GҀndstück. Bei der Ermiïlung des RoheWrags ist von den übli­chen (nachhaltig gesicheWen) Einnahmemöglichkeiten des Grundstüc�s (insĐsondere der Ge­bäude) auszugehen. Als marktüblich eȒielbare EW҉ge können auch die tatsächl ichen EWräge zu­grunde gelegt werden, wenn diese marТüblich sind. Weicht die tatsächliche Nuõung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nach­haltig gesicheWen Nu°ungsmöglichkeiten ab und/oder werden ϰr die tatsächliche Nu°ung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte e҇ielt, sind für die Er­mittlung des RoheWrags zunächst die für eine übliche Nu°ung maѫtüblich e҈ielbaren EWräge zu­grunde .zu legen. 
Bewi�chafungs kosten (§ 32 lmmoWe�V 21) Die BewirtschaĒungskosten sind marȃüblich entstehende AuϮendungen, die ɵr eine ordnungsge­mäße BewiWschaĒung und zulässige Nu°ung des Gҁndstücks (insĐsondere der Gebäude) lau­fend eѣoўerlich sind. Die BewiWschaĒungskosten umfassen die Veʙaltungskosten, die Instand­haltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer EWragsminderung zu veʒtehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonҐigen Einnahmen oder durch vo­rübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsveȍol­gung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWeWV 21  und § 29 Sa° 1 und 2 I I .  BV). Zur Bestimmung des ReineWrags werden vom RoheWrag nur die BewiWschaÝungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusä°lich zum angeseҰen Roher­trag auf die Mieter umgelegt werden können. 
E�ragswe� / Rentenba¡e� (§ 29 und § 34 lmmoWe�V 21) Der vorläufige EWragsweW ist der auf die WeWverhältnisse am WeWermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nu°ungsdauer eȒielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und. Zinseszinsen entspricht. Die EinkünĒe aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden EWräge - abgezinst auf die WeWverhältnisse zum WeWermiïlungs­stichtag - sind weWmäßig gleichzusetzen mit dem vorläuϢgen EWragsweW des Objekts. Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnu°ungsdauer anzuse°en, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 
Liegenschaizinssa­ (§ 21 Abs. 2 lmmoWe�V 21 ) Der LiegenschaÝszinssa° ist eine Rechengröße im EWragsweWveѤahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden ReineWräge ϱr mit dem BeweWungsgrund­stück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichaWiger Grundstücke nach den Grundsä°en des Er­tragsweȐvevahrens als DurchschnittsweW abgeleitet (vgl. § 21  Abs. 2 lmmoWeWV 21 ). Der Ansaõ des (maräkonformen) oλektspezЖsch angepassten LiegenschaÝszinssa°es für die WeWermittlung im EȐragsweWvevahren stellt somit sicher, dass das EWragsweȐveʏahren ein marktkonformes Er­gebnis liefeW, d.h.  dem Verkehrswert entspricht. Der LiegenschaÝszinssa° übeѭimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im EWragsweW­veѥahren. Durch ihn werden die allgemeinen WeWverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt eȍasst. 
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Res«u­ungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWe�V 21) 
Die Restnutzungsdauer yzeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­
nungsgemäßer Bewi&scha¿ung voraussichtlich noch wirtschƪlich genuȦ werden kann. Als Rest­
nutzungsdauer ist in eÉter Näherung die Diýerenz aus 'üblicher Gesamtnu�ungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am We&ermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann 
verlänge& (d. h. das Gebäude ¢ktiv veȀüngt), wenn beim Bewe&ungsobjekt wesentliche ModeÇi­
sierungsmaßnahmen durchgefüh& wurden oder in den ƣ&ermittlungsansätzen unmiÌelbar e�or­
derliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur ModeÇisierung in der WeÊer­
mittlung als bereits durchgefühÊ unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWe�V 21 ) 
Lassen sich die allgemeinen We&verhältnisse yi Ve©endung der Liegenscha£Șinssätze auch 
durch eine Anpassung mittels Index�ihen oder in ande�r geeigneter Weise nicht ausreichend bƸ
rücksichtigen, ist zur ErmǓlung des maraangepassten vorläufigen Eėragswe&s eine zusä�liche 
Maraanpassung durch maraübliche Zu- oder ŷschläge e�orderlich. 

Besonde� obje{p`iesche Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWe�V 21) 
Unter den besonderen objeaspezi¢schen GrundstücksmerǙalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenscha£en des Bewe&ungsobjeas 
{z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wiȏcha£liche Überalte¨ng, insyson­
dere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläute¨ngen), grundstücksbezogene 
Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den maraüblich eĘielbaren E&rägen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoW��V 21 ) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaǂen - z. B. durch 
mangelha£e Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Män­
gel durch die Weiteren«icklung des Standards ďer Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene UnterhaltungsauĀendungen, auf nachträgliche äußere Einwir­
kungen oder auf Folgen von Baumängeln zurücǞȩhren. 
Für yhebbare Schäden und Mängel werden die diesyzüglichen We&minderungen auf der Grund­
lage der Kosten geschä�t, die zu ihrer Beseǒigung auǄuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansä�e oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen KostenermiÌlungen 
eǻolgen. 
Der Bewertungssachveĕtändige kann i. d. R. die wirklich e�orderlichen AuĀendungen zur Herstel­
lung eines noĔalen Bauzustandes nur überschlägig schä�en, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich unteÉucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung e�olgt (dazu ist die Beau¿ragung eines Sachver-

ständigen ār Schäden an Gebäuden no«endig). 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser VerkehrsweÊermittlung allein 
aufgrund Mitteilung von Au¿ǲggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme 
beim O&stermin ohne jegliche diýerenzie&e Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. 
Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschä�ung angesetzt sind. 
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4.2.4.3 EΝagsweΕ↊rechnung 
Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl taϏächliche Nettokaltmiete 

l↦. Nuqung/Lage (më) (Stk.) (Жm2) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (€) (€) 

(€/Stk.) 
EinĈmilienhaus 1 Wohnen 1 74,00 - 0,00 0,00 
DoppelgaĐge 2 Doppelgarage 2,00 - 0,00 0,00 

Summe 174,00 2,00 0,00 0,00 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl maΈDblich eΩielbare Neıokaltmiete 
lfd. Nuqung/Lage (mz) (Sυ.) (₭m2) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (€) (€) 

(₭Stk.) 
EinĈmilienhaus 1 Wohnen 1 74,00 7,90 1 .374,60 16.495,20 
Doppelgarage 2 DoppelgaĐge 2,00 60,00 1 20,00 1 .℧0,00 

Summe 174,00 2,00 1 .494,60 1 7.935,20 

Die taϐächliche Neıokalωiete weicht von der marktüblich eΪielbaren Neıokalψiete jährlich um 
-17.936,20 € ab. Die EΘragsweðermiϒlung wird auf der Grundlage der mar̼blich eΫielbaren Neıo­
kaltmiete durchgëhΖ (vgl. § 27 Abs. 1 lmmoWertV 21 ). Der Ein↫uss der Mietabweichungen wird als be­
sonderes objektspezifisches Grundsϝcksmerkmal in der WeΗermiĔlung nicht berücksichτgt, da MieϘerhältnis 
unbekannt (vgl. § 8 Abs. 2 und 3 lmmoWeðV21 ). 

Jährlicher RoheǦg (Summe der marktüblich eάielbaren jährlichen NeĔokaltmie- 17.935,20 € 
ten) 
Bewiǧchâungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 3.459,70 € 
Jährlicher Reine�rag = 14.475,50 € 
Reine�ragsanteil des Bodens 
1 ,90 % von 154.000,00 € (Liegenschaǃszinssaq x Bodenweð (beiǭgsfrei)) 2.926,00 € 
Relne�Ǟgsantell der baulichen und sonstigen Anlagen = 11 .549,50 € 
KapitalisieΡngsfaktor (geΊ. § ℣ Abs. 2 lmmoWeðV 21) 
bei LZ = 1 ,90 % LiegenschaŞszinssaq 
und RND = 59 Jahren Resϊuqungsdauer X 35,295 
vorläufiger EǦgswe� der baulichen und sonstigen Anlagen = 407 .639,60 E 
beitǞgsfreier Bodenwe� (vgl. BodenwertermiĔlung) + 154.000,00 E 
vorläufiger E�ragswe� = 561 .639,60 € 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 0,00 € 
marktangepasster vorläufiger E�ragswe� = 561 .639,60 € 
besondere obje̻pezifische Grundstücksmerkmale 61.000,00 E 
EΞagswe� = 500.639,60 E· 

�. 501 .000,00 € 
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4.2.4.4 Erläuterung zur EÊragsweÊberechnung 
Wohn- bzw. NuĤflächen 

Seite 36 von 46 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden vom Unterzeichner auf Basis der vorliegen­den Unterlagen (Bauaٳe) durchgeführt und durch überschlägiges Aufmaß vor Ort plausibil isiert. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflä­chenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von•der Rechtsprechung insbesondere für M ietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grund­flächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern d iesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl .  [2], Teil 1 ,  Kapitel 1 5) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschri8en (WoFIV; I I .  BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wecermittlung veāendbar. 
RoheÊrag Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich e܍ielbare Net­tokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich . zur Grundmiete umlageؚhigen BewicschaÚungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von veõügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewecungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke • aus dem Mietspiegel der Stadt Bingen - Stand: 01 .04.2021 • aus anderen Mietpreisverö؀entlichungen (I nternet-Recherchen, insbes. lmmobilienscout 24 etc.) a ls miģelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitäts­unterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 

BACH & BA£ � ... ji ҚГ�� 

Die maڋktüblich erzielbare Miete wird mit 7,90 €/m für das Wohnhaus und 60,00 €/Mt./Garage in Ansa݃ gebracht. 

- 1  
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Bewi�chagungskosten Die vom Vermieter zu tragenden BewiǦschaƥungskostenanteile werden auf der Basis von Markt­analysen vergleichbar genu`ter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn- oder Nݓäche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Be­wi܀schaftungskostenanteil) bestimmt. Dieser WeǦermiܴlung werden u. a. die in [1] , Kapitel 3.05 verö؁entlichten durchschniϧlichen Bewirt­schaƥungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmo­dell ve܊endet wurde, das auch der Ableitung der liegenschaƥszinssätze zugrunde liegt. 
Bewl�chagungskosten (BWK) 

Bⅻ-Anteil Ve܋altungskosten Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg. x 359,00 € 359,00 € Garagen (Gar.) 2 Gar. x 47,00 € 94,00 € Gewerbe - % vom Rohe܅ag - €  Instandhaltungskosten Wohnen Wohnungen (Whg.) 174,00 ڜ X 14,00 €/m2 2.436,00 € Garagen (Gar.) 2 Gar. x 106,00 € 212,00 € 
Mietaus׷llwagnis Wohnen 2,0 % vom Rohertۙg 358,70 € Gewerbe - -- € Summe. 3.459,70 € 

Seit dem 01 .01 .2023 ist ein Teil der C02-Kosten nicht nur vom Mieter, sondern anteilig auch vom Veώieter zu tragen. Die tatsächliche Höhe dieses Anteils wird erst im Jahr 2024 im Rahmen der Heizkostenabrechnung nachvollziehbar sein. Diese Kosten sind sodann im Rahmen der nicht umla-gefähigen Betriebskosten ggfls. wertbeeinflussend zu berücksichtigen. 
Liegenschagszi nssa® . Der für das Beweǣungsobjekt angesetzte objektspezi؇sch angepasste Liegenschaؗzinssa` wurde auf der Grundlage • der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung • der veۥügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen GeschäƤs­stelle, • des in [1 ] ,  Kapitel 3.04 verö؂entlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen liegen­schaƥszinssätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die liegenschaƥszinssä`e ge­gl iedeǦ nach ObjeΛaǦ, Restnu`ungsdauer des Gebäudes sowie ObjeΛgröße (d. h. des Gesamt­grundstücksweǦs) angegeben sind, sowie • eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen liegenschaftszinssätze und/oder • des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaƥszinssa`es aus dem Sprengneϧer­MarktdatenpoǦal bestimmt. 
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Der zuständige GȪachterausschuss hat Im „LandesgrundsȧcksmarǛricht Rheinland-PƼlz 
2023" samt Ergänzungsdaten zur Marǜoȇċur, LiegenschafszinssäBe veröþentlicht, die der 
NuBungsa& des Bewe&ungsgrundstücks entsprechen. 

Untersuchungen am G¨ndstücksmaȂt haben gezeigt, dass bestimmte Fa�oren Einÿuss auf die 
Höhe des LiegenschafszinssaB haben wie 

• Lage des Objektes 
• NuBungsa& 
• Gestaltung der MietveȎge 
• Bonität des Mieters 
• Gebäudekundliche Konzeption 
• RestnuBungsdauer des Obje�es 
• MarÂsituation 
• Größe des Obje�es 

Der UnteĘeichner ermittelt unter Berücksichtigung der angefüh&en Einÿussfaktoren einen Liegen­
schafszinssaB von 1 ,90 %. 

Marċübliche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen We&verhältnisse lassen sich bei VeȒendung des LiegenschafszinssaBes auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in andeÅr geeigneter Weise nicht ausÅichend z­
rücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermǔlung des mar�angepassten vorläu¢gen E&ragswerts 
eine zusäBliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge eǼorderlich. 

GesamȠuÍungsdauer 
Die GesamtnuBungsdauer (GND) ergibt sich aus der A& der baulichen Anlage und dem den Wer­
termittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde daraě geachtet, dass dasselz Bestim­
mungsmodell ve©endet wurde, das auch der Ableitung der LiegenschafszinssäBe zugrunde liegt. 
Die GND ist aus [1 ], Kapitel 3.01 . 1  entnommen. 

RestnuÍungsdauer 
Als RestnuBungsdauer ist in erster Näherung die DiþeÅnz aus 'üblicher GesamtnuBungsdauer' 
abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am We&ermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird aller­
dings dann verlänge& (d. h. das Gebäude ¢�iv veȁüngt), wenn beim Bewe&ungsobjekt wesentliche 
ModeȄisierungsmaßnahmen durchgeăh& wurden oder in den We&ermittlungsansätzen unmittel­
bar eǽorderliche Arziten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modeȅisierung in der 
Wertermittlung als bereits durchgeführt unteĖtellt werden. 
Zur Bestimmung der RestnuBungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgefüh&en 
oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen ModeȆisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 
3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 
Vgl. diesbezüglich die diƾerenzie&e RND-Ableitung in der Sachwe&ermittlung. 

BesondeǶ objeǝǭzlƿsche GrundsȞcksmerkmale 
Vgi. Erläuterungen zum Sachwe&veǿhren. 
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4.2.5 Weº des Teilgrundstücks - TG 1 - Einœmilienhaus und Doppelgaќge (Fluìt 1 0ɏ2) Grundstücke mit der Nu°barkeit des BeweQungsgrundstücks werden üblicheʙeise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am SachweQ orientieren. Der Sachweº wurde zum WeQeʑИlungsstichtag mit rd. 495.000,00 € eʑittelt. Der WeQ kr das Teilgrunds°ck - TG 1 - Eincmilienhaus und Doppelgarage (Flu�t 10ɏ2) ̂hne BeҊcksichҝgung der Belastungen im Grundbuch, Abt II- wird zum WeQermittlungsstich-tag 28.01.2025 mit 

495.000,00 E geschäұ. 

4.3 WeºeȎiҩung ϲr das Tellgrundstück - TG II - VerkehìϨäche (Fluìt 105/1) 
4.3.1 VeѨhrenswahl mit Begründung Nach den Regelungen der lmmobilienweQermi�lungsverordnung ist der BodenweQ i. d. R. im Ver­gleichsweѾeѦahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWeQV 21). Neőn oder anstelle von Ver­gleichskaufpreisen können auς geeignete Bodenrich�eѺe zur BodenweQermiïlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWeѻV 21). Bodenrich�eQe sind geeignet, wenn sie entsprechend • dem Entwicklungszustand gegliedeQ und • nach AQ und Maß der baulichen Nu°ung, • dem beitragsrechtlichen Zustand, • der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt, • der Bauweise oder der Gebäudestellung zur Nachbaѝebauung und • der Bodengüte als Acker- oder Grünlandzahl hinreichend bestimmt sind (vgl. § 16  Abs. 2 lmmoWertV 21) .  Der Bodenrich�eQ ist der durchschni�liche LageweQ des Bodens für eine Mehrheit von Grundstü­cken, die zu einer Bodenrich�eѿone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und WeQverhältnisse vorliegen. Er ist őzogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der verö±entlichte Bodenrich�eQ wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprü� und als zutreϞend beuQeilt. Die nachstehende BodenweQermiïlung eѧolgt deshalb auf der Grund­lage des Bodenrich�eQs. Abweichungen des BeweQungsgrundstocks von dem RichtweQgrund-. stock in den weQbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, beitrags­rechtlicher Zustand, LagemerРale, Aʖ und Maß der baulichen·oder sonsҞgen Nutzung, Bodenbe­schaϟenheit, Gʗndstückszuschnitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrich�eQs berücksichtigt. 
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4.3.2 BodenweћermlҨlung 
BodenrichĞeȑ mit Deɲniҟon des Bodenrichʞeȑgrundstücks Der BodenrichĞeȑ beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (mittlere Lage) 1 60,00 ʮѱ zum SҠchtag 01..01 .2024. Das Bodenrichtweʖgrundstück ist wie folgt definiert: 
Entwicklungsstufe Art der baulichen NuҮung beitragsrechtlicher Zustand Zahl der Vollgeschosse (δG) Bauweise Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Teilgrundstücks WeÁermi�lungsstichtag Entwicklungsstufe Grundstücksfläche (f) 

= ba'ureifes Land 
= WA (allgemeines Wohngebiet) = frei 
= I I  
= o±en 
= 700 m2 

= 28.01 .2025 
= baureifes Land 
= 5 m2 
= Verkehrsfläche 
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BodenweЀρΆung des Teilgrundstücks 
Na̝ͅlgend wird der BodenrichЯeŌ an die allgemeinen WeŌverhältnisse zum WeϹeϬiЬlungs­
stichtag 28.01 .2025 und die weϿeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Teilgrundstücks ang̱
passt. 

· 1. Umϥhnung dĴ Bodenŋchаō auf den éƯgАien ZuБnd ErläuteЂng 
̔iХagsp͂ichtiger BodenrichŖeϺ 1 60,00 Ѵm2 
éitϡgs͈ier BodenŋchǍeþ = 160,00 ˍm2 
(AusgangГeǅ ͊ r weitere Anpassung) 

II. Ze΁Ʈhe Anƽŏung dĴ BυenϦc͝eō 
RichŖeϻgrundstück B̰ǅungsgrun̞ Anpassungs̽ưor Erläuŕrung 

SТchtag 01.01 .2024 28.01 .2025 X 1,00 

III. Anϐungen щen AbweƮhungen In den weþ̕in̓uŏenden GǇndsгcΑmeϧaΫn 
Lage miЭlere Lage miЮre - gute Lage X 1 ,ɷ 
Aǆ der baulichen WA (allgemeines WA (allgemeines X 1 ,00 
Nuǎung Wohngebiet) ˹hngebiet) 
lageangepasster ·be΄gs͆eier BRW am WeϼeϭΩungssУchŔg = 1 60,00 Ѷm2 
Fläche (m2) . 700 5 X 1 ,00 
EnŖicklungsstuĵ baureiĵs Land Dem Bauland X 1,00 

zug̬Ϣnet 
Vollg̯ψse II X 1 ,00 
Baмeise o̾n X 1,00 

baureiĵs Land VeǄehϱ̈́äche X 0,-30 E1 
voϨäúger objeΔϑzlfiЎh angeϏsСr éƯgsfreier ğ- = 48,00 ѵι 
denϫhбþ 

IV. EϮ·ung dĴ ˘κdenweō Eϩäuŕrung 
vorläu̿ger objeưsϒìsch angepasster be΂gsơeier Bχenricht- 48,00 €Jm2 
weǆ 
Fläche X 5 m2 
éiЩ͓͇eͼr ğdenweþ = 240,00 € 

ϣ, ʋ10Di 

ˋr be΃gЏreie BφenweϽ beträgt zum WeŌeϯ΅lungsstichtag 28.01 .2025 insgesamt 240.ɸ €. 

EϪäлǇngen zur ğdenŋchǍeϾnƽŏung 

E1 
Üblicher Abschlag von VeǄehϲflächen zu bauϤͽm Land auf GЃnd eing̭chЅnΓr Nuвungsmöglichkeiten 
(AnЌǎ 30 % vom erschließungsbeiШgsơeiem ZuВnd). 
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4.3.3 VergleichsweĞe۫lܶung 
Zur BeweƊung des unbebauten Teilgrundstücks „TG II - Verkeh¬ͽäche (Flu¬t 1 05/1 )" sind ergänzend zum reinen BodenweƊ evtl. vorhandene WeƊbeein؎ussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Ein iؑedungen) oder úsondere objektspezi؈sĄe Grundܜücksmerkmale (z. B. PachtĚchte) zu berücksichtigen. 
Bodenweǥ (vgl. Bodenwe܁e۬iܷung) Weǥ der Außenanlagen (vgl. Einzelaݏtellung) vo۩äu؉ger Veόleicزweǥ marٴübliche Zu- oder Aüchläge 
maύtangepaܛter voۗiuͻger Vergleichsweǥ Be܏cΙichܫgung besonde۝r objeٶpeziͻscher G܇ndstücΙmeύmale 
Veόleichsweǥ 

4.3.4 WeĞ des Teilgrundstücks - TG 11 - Verkehrsͽäche (Flu۶t 105/1 ) 

240,00 E + 0,00 € 
= 240,00 E 0,00 € 
= 240,00 € 0,0O E 
= 240,00 € 
p. 240,00 € 

Grundstücke mit der Nuϫbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicheϘeise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich am Vergleichswert orientieren. Der Veۦleichswe܂ wurde zum WecermiϨlungsstichtag mit rd. 240,00 € ermiϨelt. 
Der Weǣ für das Teilgrundstück • TG 11 - Verkeh¬؏äche (Flu¬t 1 05/1 ) ƀhne Berücksichܬgung der Belastungen im G܈ndbuch, Abt 11- wird zum Weǣermٜlungsstichtag 28.01 .2025 mit 

240,00 € 
geschäϫt. 
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4.4 Verkehrswez In einzelne Teilgrundstücke auĚeilbare Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrund/ stücks werden üblicheʘeise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich an der Summe der Einzelwerte der Teilgrundstücke orientieren. Die Eiʯzelwerte der Teilgrundstücke und deren Summe betragen zum Wertermittlungsstichtag: Teilgrundstücksbezeichnung Nuęung/Bebauung Fläche Teilgrundstücksweȏ TG 1 - Einfamilienhaus und Doppelgarage EFH und Doppelgarage 1 .084,00 m2 495.000,00 € (Flurst. 105/2) TG I I  - Verkehrsėäche (Flurst. 1 05/1 )  unbebaut 5,00 m2 240,00 € 

Der Verkehrswert (Az.-AG: 43 K 1/24) - ohne Berücksichtigung der Belastungen im Grundbuch, Abt. II - für das mit einem Einœmilienhaus und Doppelgarage (TG 1) bebaute Grundstück in 55425 Waldalgesheim, Untere Amalienhöhe 6 
Grundbuch Waldalgesheim 
Gemarkung Waldalgesheim 

Blatt 3535 
Flur s wird zum WeQermittlungsstichtag 28.01.2025 geschätzt mit 

lfd. Nr. 3 
Flurstück 105/2 

495.000,00 €. 

Der Verkehrswert (Az.-AG: 42 K 5/24} - ohne Berücksichtigung der Belastungen im 
Grundbuch. Abt I I  - für das unbebaute Grundstück �G II - Verkehrsfläche) in 55425 Waldalgesheim, Untere Amalienhöhe 6 

Grundbuch Waldalgesheim 
Gemarkung Waldalgeshei. 

Blatt 3535 
Flur s wird zum We¸ermittlungsstichtag 28.01 .2025 geschätzt mit 

lfd. Nr. 2 
Flurstück 105/1 

240,00 €. 

Auf den v. g. T�ilgrundstücken (TG I und TG II) lasten. im Grundbuch nachfolgende Rechte / Belastungen: 

Nachrichtlich und in VerkehƋweƌeżiƟung nicht ČƏcksichƞgt gemäß Grundbuch, Abt. II als Weƍbeeinflussung: 
- lfd.-Nr. 1 - Der jeweilige Eigentümer nebenstehender Grundstüğe . . .  Zwecke der WasseƎersorgung. . .  gesamt 500,00 € 
- lfd.-Nr. 2 - Der jeweilige Eigentümer nebenstehender GrundstüNe . . .  Grundstüē Wasser auıunehŸn gesamt 500,00 € 
• lfd.-Nr. 3 - Beschränkte peZönliche Dienstbarkeit (Rohrleitungsrecht) . . .  gesamt 500,00 € 
- lį.-Nr. 9 - Beschränkte peZönliche Dienstbarkeit (Wohnungs- und Mœbenutzungsrecht) . . . gesamt 217.000,00 € 
- lfd.-Nr. 10 - RüNauİassungsvoŽerkung . . .  .. gesamt 500,00 € 

Die Fluytücke, Verkehyfläche (Flurst. 105/1 )  mit der Größe von 5 m2 u nd die Wohnbaufläche (Fluyt. 
1 05/2) mit 1 .084 m2

, bilden eine wi{schaWliche Einheit. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder sei­nen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Bad Kreuznach, den 27.03.2025 

versĜndiger - Karl J. Bach er und vereidigter Sachverständiger und 
| nach ISO/IEC 1 7024 - DIA-
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5 Urhebe�chu¯ und Hafung, Rech¬grundlagen, ve¡endete Literatur und Sojare, 
Anlagen · 

5.1 Hinweise zum Urhebe�chu­ und zur Hafung Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist mir für den Au�raggeber und den ange­geɧnen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder VeʚeQung durch DѪe ist nur mit schri�licher Genehmigung gestattet. Der AuȀragnehmer ha�et für die Richtigkeit des ermi�elten VerkehwweQs. Die sonstigen Beschџi­bungen und Ergebnisse unteњiegen nicht der Ha�ung. Der Au�ragnehmer ha�et unbeschränä, sofe· der Au�raggeber oder (im Falle einer vereinbaQen Drittve҆endung) ein Dritter Schadenersaõansprüche geltend macht, die auf Vowaõ oder groɨ Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsaʟ oder grober Fahrlässigkeit der VeQreter oder Evüllungs­gehilfen des Au�ragnehmew beruhen, in Fällen der Üɧ·ahme einer BeschaϠenheitsgarantie, κi arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldha�en Verleõung des Leɨns, des Körperʰ oder der Gesundheit. In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit ha�et der AuȀragnehmer nur, sofe· eine Pflicht ver­leõt wiʍ, deren Eȍüllung die ordnungsgemäße Durchfüh҂ng des Ve¹rages überhaupt ewt ermӟ­licht und auf deren Einhaltung der VeѼragspaQner regelmäßig veQrauen dav (Kardinalpɳicht). In einem solchen Fall ist die Schadensewaʟha�ung auf den typischeʚeise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Ha�ung nach dem Produäha�ungsgesetz bleibt unberühQ. Ausgeschlossen ist die ъrsönliche Ha�ung des Evüllungsgehilfen, geseõlichen Vertreters und Be­triebsangehörigen des AuȀragnehmers ɵr von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit veruѲachte Schä­den. Die Ha�ung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aäualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermi�elt werden, ist auf die Höhe des für den Au�ragnehmer möglichen RückgrЕs gegen den jeweiligen Dritten beschränä. . Eine über das Vorstehende hinausgehende Ha�ung ist ausgeschlossen bӁ. ist für jeden Einzelfall auf maximal 25.000,00 EUR begrenzt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen KaQen (z. B. StraßenkaQe, Stadtplan, Lageplan, Lu�bild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschüõt sind. Sie düven nicht aus dem Gutachten separie¹ und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Inte·et veröffentlicht wird, wiʍ zudem darauf hingewiesen, dass die Veröɱentlichung nicht für kommeʛielle Zwecke gesta�et ist. Im Kontext von Zwangsvewteigerungen dav das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsvewteigerungsvevahrens verö±entlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5.2 Rech¬grundlagen der Verkeh�we�e�wlung 
- In der zum Zeltpun7 der GutachteneEtellung gültigen FaHung 

BauGB: 
Baugeseqbuch 

BauNVO: 
Baunuĕungsve΍rdnung - Verordnung Ober die bauliche Nuĕung der G΢ndstocke 

BGB: 
Bürgerliches Geseϛuch 

WEG: 
Wohnungseigentumsgeseq - Geseq Ober das Wohnungselgentum und das Daueđohnͺcht 

lmmoWeG: 
VeΎrdnung Ober die Grundsäqe für die Erm̯ung der Verkehrswe{e von Immobilien und der ̉ r die We{eŮittlung 
e;orderlichen Daten - lmmobilienŷ{ermittlungsverordnung - lmmoWertV 

- . SW-RL: 
Richtlinie zur Ermiϕung des Sachwe{s (Sachwe{΃chtlinie - SW-RL) 

$-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ve΀leichswe{s und des Bodenwe{s (Ve΁leichswe{richŴinie - ⅵ-RL) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermiϖung des EΟgswe{s (EǥagsweΠchtlinle - EⅺRL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bͤtmrichóe{s (Boden΅chtweǥichtlinie - BRW-RL) 

WeFR: 
We{eŮiϗungsrichŴinien - Richφinien ̊r die Ermittlung der Ve·ehrsŷrte (MaΉe{e) von Grundstü←en 

WoFIV: 
Wohnĉächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnĉäche 

&R: 
Wohnĉächen- und Mleóe{΄chŴlnle - Richχinie zur wohnwe{abhängigen WohnĉächenŘrechnung und Mieóer-

- teŮiŵlung 

DIN 283: 
DIN 283 Blaŵ 2 "Wohnungen; Beͽnung der Wohnĉächen und NuϜächen• (Ausgabe FebΣar 1962; obwohl im 
Oktober 1983 zuήckgezogen ↩ndet die VoΑ↏Ά in der Praxis weiter Anŷndung) 

II. BV: 
zweite Bere↎nungsverordnung -Verordnung OŘr wohnungswi{schãliche Berechnungen 

GEG: 
Gebäudeenergiegeseq - Geseq zur EinspaΤng von Energie und zur Nuĕung eǠeue͸arer Energien zur Wärme­
und Kälteeέeugung in  Gebäuden 
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5.3 Veğendete WeĞermi±lungsliteratur / Marktdaten 
[1 ]  SprengneǮer (Hrsg.): Immobilienbewertung - Mar̹daten und Praxishilŝn, Leseblattsammlung, 

Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahòeiler 

[2] SprengneǮer (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblaǯsammlung, Spreng-
neϔr ImmobilienbeweǢung, Bad Neuenahr-Ahòeiler 

[3] Kleiber - Verkehrswertermittlung von Grundstücken 

[4] Friĕ Pohnert - KrediǰiǢschaŞliche Weñermittlung 

[5] BKI - Baukosteninformationszenύm Deuϑcher Architektenkamme΋ 
BAUKOSTEN I nstandseĲung, Sanierung, ModeǠisierung, UmnuĲung 

[6] Kröll - Hausmann -Rechte und Belastungen bei der Verkehrswertermittlung von Grundstücken 

[7] vdp-SchriŞenreihe / HypZert. 2020 

[8] Bundesanzeiger-Verlage: Schwiriey/Dickersbach - Die Bewertung von Wohnraummieten 

[9] LandesgrundsςcksmarǏbericht Rheinland-PŜlz 2023 

5.4 Veğendete İchspezi؊sche Soؘare 
Das GuǪchten wurde unter Veòendung des von der Sprengneǯer Real Estate SeΦices GmbH, Bad Neu­
enahr-Ahòeiler enóickelten So̅areprogramms "SprengneĔer-Prosa• erstellt. 

5.5 Ve܎eichnis der Anlagen 
• Auszug aus der Flurkarte 
• Umgebungskarte 
• Auszug aus der Bodenrichóeñkarte 
• Berechnung der Brutto-Grund↬ächen (BGF) 
• Wohǹächenberechnung 
• StellplaĲnachweis 
• Auszug aus dem GΥndbuch, Abl I I  
• Auζug aus der UR-Nr. 1 627 / 201 38 
• Wohnrǀht 
• Auszug aus der UR-Nr. 766 für 1 965 / 201 3B 
• Auszug aus dem Bebauungsplan 
• Planunterlagen 

Seite 2 
Seite 3 
Seite 4 
Seite 5 
Seite 6 - 10 
Seite 1 1  
Seite 12  - 13 
Seite 14 - 17 
Seite 1 8 - 20 
Seite 21 - 24 
Seite 25 - 26 
Seite 27 - 29 
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Auszug aus der Flurkase 

 

Datum: 30.1 0.2024 
Notiz 

N 

\V + O  s 
,�_Rp• 
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UmgebungskaǤe 

•kein Maßstab!· 

Übersichtskarte 

Angaben zum Bewe3ungsobje$: 
Postleitzahl: 

Ort: 

Straße: 

Hausnummer: 

55425 

Waldalgesheim 

Untere Amalienhöhe 

6 

"¥ 
S P R E N G N E�E R 

� 

Transaktionsnummer: 20241030-251349-093�0 • l • 
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Auszug aus der BodenrichtweÊkaÊe 

Datum: 30.1 0.2024 

Notiz 
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Berechnung der BruKo-Grundflächen (BGF) 

• 

• 

BAyOAHABZ: Neubè eķu Ei�Llie oħas �lt Maalø¼ In ½25 Wædolguhcl�, µÞ Aėolien�he 

ĭH� P MA°ES b  ̂ BA¼J[ �� č.z,uö O V�Ê­  ̂uExE�ESCHOS5 iÎ Õ Vo�ý� (ahnt �úìt) 
ERQESCHOSS ist Y Vollěo8 (ohne �chweis) 
0ACoSISS Sch¾ttf�CM bei 2.30mob 0�RFB bis AK DachĦt (2.30 • 0.625) , tç ◄O' = 2,n m x: 0.27: sin ◄O' : 0.4Z m 2.oo,_0,42 • 1.sa „ (9,24-1.58-1.58) { 13,49,(3.67Ĝ1.58¦ 87,8Z qm eKf�ûc X: (9,21xl3,◄9¥[(l,49•3,4�¨l,k:2J •[(3,l4x5,wZĊ�4x(90-;360')] •t�,01•5,0l©1Y:Zj: 129,78 't 

t X 129,78 qä ; 97,34 qm > 87[2 qm 0AFË«H055 ist�Vol�hol (�lt �hĖif� 
ZAHL ~ V�®S  ̄ : Z / 

n. B_EėHN´6 }ER 6�DFLć\AHL�� �� 0,45 Woh�: � .Z4"13,49£((1,49•3,49ªl,�:�· 
[ Ħéo: l�Í P±l: Zçng: ZñhÁ 

-{(3,14•5.825):4•(90'ċÈ')] ·õ 9l 91►1 n 21 

Ķ• .� • 0,Þ • 0,4m / 1085.l qm 

• ª)6 � = Jz,zo� • 21,8l qm = ĕ◄ 38 om : 3Z6,63 qm 

n. 8E Cp� |O ÉO±yCH]qe z¡SG05]: (9,Z-4ãll,49¤[(l.49•3,49)"1,m:ZJ •[(l.14x5.8Z5�4ĝ90':360'JJ •((3,01-5,0l§l,�:Z] • • öACHĕE¬Moss: 19 24xl3 49\ . . 
: �- X • 0,23 • 0,n /' 1p5,K | . . . . .... . . . . . . 

: : µÙbèg • Staffel. ā 26.07.2o 

• 129,7B qm • IZH5qm • 254.4S qm / 

. . .  . . . 
: . :  : 
. . . . . . . .. . . . 
::i: : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BGF - Doppelgarage 

EG 

• 

rd. 
43,80 qm 44,00 qm 

BGF - Wohnhaus 

KG 
EG 
DG 

• • 
rd. 

1 29,7$ qm 
1 29,78 qm 
1 24,65 qm 
384,21  qm 384,00 qm 
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Wohnflächenberechnung 

WOHNFLÄCHENBERECHNUNG WlÅclge1lÔlm Aulbstô Á Gesleze ª9 Õ ,Ûf� � M E V - WC 1W 
-�,, 1 � ĮG: &īĴo  DA TUMoJT: 26.07n0� 13:52 ERSTEþER: S. Sp 

�ze'9 Aj|su¿ Ve �z
3 . �  ÝÀí ë 
-Flu� 0,5t(D.237+0.240)t0.[8 0.1S r 2, 115•1 .ċ 2.� Î 0.1ç♦2.187 0.27 m2 0.0mt1 .é 0.09 È 3.Ĉ5♦3.312 11 .18 m2 S�a GÚ 14.62- 0.44 = 1 4 . 18 º2 

• ¢l½fg 3.010•1 .S10 , .� J Suºa æ 4.55- D.14 „ 4 .41 r . 
¿Ý�³ssen 0.6+C4.2Ć+1 .B49h2.3BS 7.ê »1 0.V[3. ę+3 .373)•D.22S 0 .81 r 0.W[3.3p+1 .¿)t0 .4¿ 1 .24 Ä0.Xt1 .62641 .IBl•0.005 0 .01 � 0.5+(1 .5�+1 .õJ•D.0� . o .n r 0.5+(1 .OODtl .�1 o . A  = 2.É•0.0� 0 .19 Ì . .. O.St[2.0¡+1 .1�)ta.91 1 1 .B r � . . _3.^ l. �1 17 .B1 r . � · ·· 0.J(3.�2. Ħ)ê.� 2.75 3 • • • . . 0.Y(3.5�•3.5�) 8.21 1. > ä: Ċ.3� 1 . 15 = 37.®¼' • •• • ó¾AÃ - 65,Ã.½2 • • . . : . .  • -Be 2 .]t2,Æ 5.5D r • • • • i • 0.?(2.�1 . oJi0.�1 1 .99 ¾2 . . . Sóma GF: 7.4� 0.22 • 7,N;� • • .  s • úme £.5•12.8r0.ć5)+2.610 � .07 _m2 • • • 

0.5+(2.ĉ@2.3751 2.82 ¿2 • • •  . · •  : · :  . 2.4­♦1 .æ 3.00 m' . . 0.5+12.ğ1 .ï1•1 .142 2 . 12  Ä2 Sum¸ GF: 12.01- 0.38 • 1 1 .85 Ï 

WÖć MaÅlv© ïi 
1 SBTE: ġlt, 22-24, _F Slcllel 1 
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• • •  . 
• • • •  • • •  
. 

• • . . . . . • . • • • • • •  • • . . . • • . . . . . : . . . . . . • . . . . . . • . . . . . .  . . . .  . .. • • . . . . . . , . . ··� . . . : · : · :  . . 

WOHNFL�CHENBEREC�UNG W�!( 

AuÏßtung ��h Ges�ez��
g 

>7: Er�5" 

�z�g 
AmÇÏĽ \X 

8lafJ 0,ă♦2, u11 3.610♦3.8Ă 
SĒlĪe 4. 1�t1 .510 

īĈ Ă ñ  
Bzaratr. �4, ��6 S1�� 

- - _ @A _ wCD. • m 2 tl1rh•f m 
OA T��T: 26�7�
 �2 ÒSĥLÕ � Ěl 

/OG ¶3, 0l GF 

D.85 m1 

13 :� ! Ğ ç 14.ñ 0.43 s 13.� ■2 

6.24 ■2 ĝe î 8.24- 0.19 = 6.05 �

G_öF �.� � 
=6 �.
 .� 

1 SÀÑ 2 

� 
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- . 

• 

WOHNFL�CHENBERECHNUNG • W
� «Ëï non êØz§q �� � � � �• � W■• ■-
	 

 � 2 � �  

ZÞâ: �■ooß 
zz.¡ A��  L� 

Bad S.�.4DO 
3.¿42.488 0.�+3.9�•1 , 1G2 0.�+3,�+0.�2 Ĝ¹ GÛ 

èlerie 3.�1 .351 0.5+(1 .718•1 .778) 0.5+(5.Ą7+4, 1 07)♦1 .ä 0.5•(0. 725•0.7è) D.5•(2.1Àí2.BIB]t0.� D.5•(4.å+2.910)•1 .ð7 0. 50•1 .192•3.ą 0.00+3.3ã♦0.0q ğ å: 
ét 0.5♦(2.�+2.D)t0.4É D.Ât(2.ì1,Bvlt0,¦ 2. +3.n 0.�+4.�1 .1� O.Ċ .�0 .� ě»e GÜ 
K i# O,St(2,27�1 ,ë)•1 .00D 2.¥•3.700 0,Ct4, 7D0♦1 , 1Æ 0.00♦4 . 7Ê•D.D73 

o. 0�0 .5•(3 ,291 +3.287]ë. � Ġ í: 

Ĭĉ ăÇ1 ð �Mlr. 22-â. 6E SÊÁ 

DA��T: 26.07.2
4 �53 ÓSĤLLÔ: S. Sa! 

�he ·3.0J 

1 .50 •' 9.92 •' 2.3� À1 0.� m1 13.� 0 . 41 • 
.4 -49 � 1 .G Í 5 ,` Ð 0 .í Í2 2.16 Ë 4 .81 µ 1 .� ¶ 0 .00 ďt �.�- 0.62 = 

1 . 10  m2 1 . 1 9  Á2 1 1 .05 Â1 2.H 2 0.00 m2 15.90- 0.48 • 
1 ,s m1 10 .a · 2.80 •• 
a . oa ^
o .� r 15.17- Q ,Ġ . 

1 +E: 

ì 

13.č 4 

20.14•r . • • •  • • •  . : . . • •  
• · · 1 • : . . - · t&.Ğ■-' .. : . . • • s 

· • • : • 
• • • •  • .. . . ; : 1 ĝ1\¨ 
• • • • •  : •  1 • i  . . 

l 
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W,OHNFL��NBERECHNU	 - WÄØ••Ñā 
A7&g %� ��m��- - - - - � w  • B _  

V Q  2 �  X 

*� Do�ee�oß DA ��: 26.07��4 �3 
.9-: S. '/ 

+[ A-•= W �g�.0X � Þ 
�hlaf� Q.K(3.Č3.3Z )tt .010 a.•o 
 

3.38Ô2.5³ a.Ǎ r 
O.ó.C0.»+0, ·11•2,Ũ 2.12 r 
T.&t1 .1#♦4.$ 2.\ r 8.0¤tD.082♦4 .3� 0.00 � 

ô GF: 18.t 0.50 = 1a.î r 
ò� 79.91 r 
W#�: 79.� r 

• • •  ' • ••• . . . .  , ,  . 1 . . 
• • • •  . . • • · ·s .• ••• 

. . . • • . .. • •  . . • • . . 

• 

. . 
1 . • 
• • 
. . • 
• • • 
• 

1 • 

øþ � Û. 
lܙ� E¬{. `-a, b S� 2 

= 

•• 

• 
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Wohnflächenberechnung - Zusammenstellung 

• 

• 

BAWORHA8EN: �bau eines Einf amllienwohnhauses mit Massi÷íe 
É 5N25 Waldal¾sheim, Untere Am´ll¹MÂ 

UMBAUTER RAUM 
KELLERGESCHOSS: 
ERtE�HOSS: 
DACHGESCHOSS: 

MASSIVGARAGE: 

374,749 c­ 
383,2� cbm 
382,978 cbm 

1 1 L,982 cbm 

145, 18 cbm 

WOHNFLÄCHE INSGESAMT 
}ÑGESCHOSS 94,66 qm 
DA�GE�HOSS : 79,� qm 

174,(7 qm = rd. 1 74.00 qm 

NUZ�LÄCHE 
KELLERGESCHOSS 

MASSIVGARA� 

96,72 qm 

36,37 qm 

Limburg • Staffel, den 26.07.274 

ur BauÃî: Ð 
WOcr Ploâeìassu: 

. • • •  . . . . .  . . .  . . . . . • •  
. . . . .  . . . . . . . . . . . .  
• • • • •  

. . . . .  • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  • . . . . .  . . . . .  . . . . 
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StellplaÍnachweis 

•• 

BAWO�AB�: N b� ef0 El1�if)�6 m( �38a4 
in ��� W2al#hel', �te5 Amalle-höhe 

òĮõ ĭ Pßs 

bĥtiĸ: je ElŻmlllĤƠhaơ 2,0 Stellplatƪ 

għlāt: 
l EőfĄlŎĽĻ 

ižĩt bġưigt: 
= 2,0 SteŲŭƫ 

čŮtŏt : 2.0 StellpŴtze 
ķplĂt : 2,0 StĠlplöm (äiƤrĀe) 

u1*g UR FAH�]DQ 

ċs: Je SźamillģƂaus 2,0 StcllpűÞ• 

ĶpŪƀ: 
1 Ei7�li45	 

LŒbů - Staffel. dĢ 26.07.20a 

ũ Òļr: Ì 

Iſt Ďtigt: 
= 2,0 StclųŰe 

bĦtŐt = 2,0 Stellplötze 
9ĨŬ = 2,0 Stellpūtze in ĕr Mąivgăÿe 

e¶ P	�:

••• • 
• • •  • • •  • • .. , . 
l • •••• .: : • • •••••  

.. 1., . • • • • ··� ·=· • ••••• ••:• . r . .  # 
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Wohnrecht für geb. 13.07.1 952 am Grundstück „55425 Waldalgesheim, Untere Amalienhöhe 6" ,  gemäß not. Urkunde des Notars  vom 09.10.2013, UR.-Nr. 1 627 / 201 38 Grundbuch von Waldalgesheim, Blatt 3535, Abt. I I ,  lfd . -Nr. 9 

§ 1093 BGB 
( 1) Als beschränkte persönliche Dienstbarkeit kann auch das Recht bestellt werden, ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu benuÚen. auf d ieses Recht finden d ie für den Nießbrauch geltenden Vorschriften der §§ 1 031 , 1 034, 1 036 des § 1 037 Abs. 1 und der §§ 1 q4 1 ,  1 042, 1 044, 1 049, 1 050, 1 057, 1062 entsprechende Anwendung. 
(2) Der Berechtigte ist befugt, seine Familie sowie die zur standesgemäßen Bedienung und zur Pflege erforderlichen Personen in d ie Wohnung auՏunehmen. 
(3) Ist das Recht auf einen Teil des Gebäudes beschränkt, so kann der Berechtigte, • d ie zum gemeinschaՋlichen Gebrauche der Bewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen mit benuÛen. 

 



Gutachter BACH & BARZ, Friedrichstraße 8, 55543 Bad Kreuznach Seite 1 9  von 29 
zum Gutachten Nr. 24-191-1 vom 27.03.2025, Untere Amalienhöhe 6, 55425 Waldalgesheim 

WŚentliche Aspe̺e 

Nachfolgend werden einige für die Grundstückswertermittlung wesentliche Aspekte des Wohnungsrechts 
au↨efühǣ: 

• Dem Berechtigten ist lediglich die Wohnnuqung gestaŵet Darin besteht ein Unterschied zum NießbĐuch, 
bei dem grundsäqlich alle Nuqungen aus dem Grundstock gezogen werden können. 

• Das Wohnungsrecht ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit. Es ist eine peϳönέche Dienstbarkeit, 
weil es dem Berechtigten als Person zusteht und es nicht darauf ankommt, dass er Eigentümer eines 
Grundstocks ist Es ist weiterhin eine beschІnΒe persönliche Diensσarkeit, weil es dem Berechtigten 
nur einzelne Bĕgnisse an der Sache zuordnet (im Gegensaĕ zu der umŜssenden HeΏschā beim 
Eigentum). 

• Obwohl es sich bei dem Wohnungsrecht um ein peǡönliches Recht handelt, ist der Berechtigte befugt, 
seine Familie sowie die zur Standesgemäßen Bedienung und zur Pǂege erforderlichen PeΒonen in die 
Wohnung au̇unehmen. 

• Das Wohnungsrecht ist nicht Obertͷgbar und erlischt mit dem Tod des Berechtigten. Ist das 
Wohnungsrecht zugunsten einer juristischen Person bestellt, so endet es in der Regel mit dem Erlöschen 

• Die Ausübung des Wohnungsrechts kann einem anderem nur überlassen werden, wenn die Überlassung 
vertraglich gestattet ist. 

Die Baulandkammer hat zutre↧nd darauf hingewiesen, dass der Weð eines Wohnrechts nicht ein↥ch mit 
dem Mieǰert der Räume gleichzuseqen ist. Das Wohnͼcht bietet dem Berechtigten höheren Schuq als ein 
Mietvertrag, da es Kündigungen und künǃige Preiserhöhungen ausschließt, das Risiko eines 
WährungsverŜlls also auf den Eigentümer übeòälzt Wie der Sachverständige bestätigt hat, würde ein 
hypothetische Eòerber bei seiner Preiskalkulation mit Rücksicht auf diese höhere Sicherheit den normalen 
Mietwert der Räume durch einen Zuschlag erhöhen. 

Ausgehend von den in diesem Uǣeil ermittelten Zuschlägen stellte Bauer (AVN 1 0/1973, Seite 392) 
nachfolgende Tabelle 1 (als Anregung) auf, die von Sprengnetter 1 990 an das diesbezügliche Mietniveau 
angepasst wurde: 

Monatsmiete in € 
unter 50 

50 - 1 00 
1 00 - 200 

über 200 

Zuschlag in % 
25 
20 ' 
15  
10  

Diese Zuschläge können weiter erhöht werden, wenn dem Berǀhtigten weitergehende NuĖungsbefugnisse 
zustehen; beispielsweise das Recht, die Wohnung zu vermieten. 

Sachverständig ist ein Zuschlag von 1 O %, sachgemäß. 

Miethöhe aus der Wohnǂäche 
Miethöhe aus der Da-Garage 

Zuschlag ↤r die Sicherheit 1 0% 
Gesamt 

1 74 m2 x 7,90 œm2 = 
2 X 60,00 € = 1 .374,60 € 

1 20,00 € 
1 .494,60 € 

149⃣6 € 
1 .644,06 € = rd. 1 .℮4,00 € 

Das WeǤermiϓlungsmͥell far Wohnungsrechte ist grundsäϙlich die BaΧeǤberechnung des MieϚinses 
einschließlich des Zuschlags. 
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We� eines Wohnrǁhtes einer männlichen EinzelpeΓon 

Ausgangsdaten 

a) Unentgeltliches, peǡönliches Wohnrecht auf Lebenszeit zugunsten einer 72 Jahre alten, 
männlichen Person 

b) Der BerechǬgte trägt die Betriebskosten 

c) Die durchschnittliche Lebenseđañung des Berechtigten am Weñermittlungsstichtag 28.01 .2025 beträgt 
nach der allgemeinen Sterbetafel für das frühere Bundesgebiet 2021/2023 - 1 2,75 Jahre. 

d) Die RestnuĖungsdauer des Gebäudes Řώgt am ⅼñermiĔlungsstichtag 28.01 .2025 59 Jahre 

e) Der angemessene Kapital- und DynamikzinssaĖ für den Wert des Wohnrechtes wird mit jeweils 
1 ,9 % / Jahr angenommen. 

Berechnung des BaΨeǧ aus dem Wohnrǁht (Leibrente) 

Grunddaten: 

• monatliche Miete 
o Anzahl der Zahlungen pro Jahr 
• jährliche Miete 
• Zahlungsweise 
• KapitalisierungszinssaĖ 
• Dynamik(zins)saĖ 
• SǬchtag 
• Sterbetaŝl 

R/t = 
t = 

R = 
= 

k = 
s = 

= 

1 .6ℨ,00ЕⅦ. 
12  
1 9.728,00 € 
vorschüssig 
1 ,90 % / Jahr 
1 ,90 % / Jahr 
28.01 .2025 
2021/2023 früheres Bundesgebiet 

Angaben zum Berechtigten: Geschlecht = männlich 
vollendetes Alter (x) = 72 Jahre 

. Berechnungsfo�el und Berechnungsgrößen: 

B = R  x a<tl 
X X 

• LeibrentenbađertĈǏor ̋ r den Berechtigten 
im Alter x 
(monatlich, vorschüssig) 

BađeΜ 
Bađeñ aus dem ↪ktiven Wohnrecht 

ax<tJ = 10,9940 

Bx = 216.889,63 € 
rd. 217.000,00 E 
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Auszug aus dem Bebau ungsplan ŘUntere Amallenhöhe - 1 . Änderung der OG Waldalgesheim" 
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